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I. Das politische Verwirrspiel um die Postreform 11 

Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit auf die Pläne der Bundesregierung zur Priva­
tisierung der Deutschen Bundespost (DBP) erstmals durch ein im Juli 1991 publi­
ziertes Interview mit dem damaligen Minister für POSt und Telekommunikation 
(BMPT) Schwarz-Schilling (CDU), in dem dieser ankündigte, "das Unternehmen 

Telekom in Zukunft von den Einflü ssen der Politik" befreien, "die Fesseln des öf­
fentlichen Dienstrechts sprengen« und die für eine Postreform II erforderlichen 
(grund-)gesetzlichen Voraussetzungen schaffen zu wollen. ' 
Ame Börnsen, seinerzeit der postpolitische Sprecher der SPD, auf deren Zustim­

mung die Regierungskoalition wegen des grundgesetzlich in An.87 Abs. I GG 
gesicherten Status dieses Staa t$unternehmens im Hinblick auf die bei einer Privati­
sierung erforderliche Verfassungsänderung angewiesen ist, griff die Initiative wenig 

später auf und plädierte für eine Teilprivatisierung von Telekom, Postdienst und 
Postbank . Er sprach sich für die Abschaffung des Berufsbeamtenturns aus und kün­
digte bis zum Jahresende einen Vorschlag seiner Partei für die notwendige Grundge­
setzänderung an. Auch bei der Presse fand der Vorstoß des Bundespostministers 
einhellig günstige Resonanz' . 

Seitdem sind nunmehr über zwei Jahre vergangen. Was wie ein politischer Selbstläu­
fer erschien, ist deutlich ins Stocken geraten und schien zeitweise sogar vom 

Scheitern bed roht: Schwarz-Schilling ist im Dezember 1992 zurückgetreten, und die 
SPD hat lange gebraucht, eine einheitliche Linie zu finden. Der neue Postminister 

Bötsch (CSU) betreibt das Privatisierungsvo rhaben mit der gleichen Zielsetzung 
weiter, läßt dabei aber eine größere Verhandlungsbereitschaft erkennen. Er möchte 
einerseits die Reform nicht gcgen die in dieser Frage widerständige Deutsche PoSt­

gewerkschaft (DPG) durchsetzen!, hoHr aber zugleich, eine Einigung mit der SPD 
über die hierfür notwendige Verfassungsänderung erzielen zu können. Notfall s will 

er allerdings auch ohne die SPD, falls diese der Reform nicht zustimme, Schritte 

unterhalb einer Verfassungsänderung in Gang setzen, z . B. durch Gründung einer 

privatwirtschaftlichen Tochter der Telekom für das lukrative Auslandsgesehäft. 4 

I Winschaft s Woche Nr. ), v. 26.7. '99' S. » H., besonders» und) S. Zum ordnungspollt.isc hcn Konzept 
seiner Liber>li , ierungspolitik vgl. Schwar'/. -Schilllng, Gren zenlose Kommunikation . Bilanz [lIlcl Per'spek­
livell der Med iellpoliLik, '993 . 

2 Dem »Spiegel ·. war die Auss ichl, das Tabu des Bcr"fsbeamtcntums brechen zu ka nnen, sogleich die 
Titel geschichte ,·Beamte wq;? Zwang Zur Reform bel Bahn , Post und Schule- wen , N r. F v. s· 8.1991. 
OIe .. Frankfurter RunJschau « begrußte die ·. radikale Kehrtwen de. der SO/.ialdemnkratie und gewann 
d~In"Tri[l vors Schicnbl'in der schwerblhgen PO'tgewt:rk ~chaft (f Im Int .;: rt:~)c der \'\I~ltbl.' \Vcrb~bhigkcit 
der POSt hcdsame Wirkung ab, FR v. 10.8. 1991. 

3 Vgl. FR v. 2)·3· '993' ,PoSlmini"cr wahh nellen Stil. « 
4 Vgl. FAZ v. 7. S· t99J; Interv iew in . Die Zeit. v. 19· 2 . 199)' • Es gibt Gewinner und Verlierer .• Vor allem 
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Inzwischen zeichnet sich zur Überraschung aller Beteiligten eine Einigung über die 
künftige Organisationsscruktur des Post- und Fernmeldewesens ab. Die Verhand­
lungskommission der Bundestagsftaktionen erzielte Ende ?vbi Einvernehmen über 
die Eckpunkte einer :;.weiten Postreform, wonach Telekom, Postdienst und Postbank 
in Aktiengesellschaften umgewandelt werden und darüber ein gemeinsames Dach in 
der Form einer selbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts gebildet wird.' 
Dem Wechsel an der Spitze des Ministeriums und der neuerlichen Wende vorausge­
gangen war ein zähes poutisches Kräftemessen. Einer großen Koalition der Privati­
sierungsbefiirworter, angeführt von der Bundesregierung, untersrutzt durch die 
Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP, die Wircschaftsminister der Bun­
desländer (quer durch alle Parteien) und nicht zuletzt die Vorstände der drei 
Postunternehmen, allen voran der Tclekom, stand die zum Widerstand entschlossene 
Deutsche Postgewerkschaft6 gegenüber, während die SPD-Bundesfraktion in dieser 
Frage gespalten war.' 
Die möglicherweise jetzt eingetretene Schlußphase der von hektischer Betriebsam­
keit und überraschenden Stellungswechseln charakterisierten Debatte über die er­
neute Postrcform wollen wir nutzen, um einige zentrale Aspekte dieses in der 
Geschichte der Bundesrepublik bislang einzigartigen Privatisierungsprojekts dar"l.u­
legen und zu analysieren . Wir beginnen mir einer knappen Skizze der veränderten 
wirtschaftlichen B<;deutung des Telekommunikationsmarktes und seiner Zukunfts­
aussichten sowie der in diesem Zusammenhang angeführten Gründe, die für die 
Privatisierung der Postunternehmen vorgebracht werden, sowie der h.iergegen VOr­
gebrachten Gegenargumente (Il). Anschließend stellen wir die Ziele des EG­
Grünbuches von 1987 zur Telekommunikation dar (IlI) und greifen auf die Vorge­
schichte der jetzigen Privatisierungspläne zurück, die mit der erSten Postreform von 
1989 beginnt, bei der die einheitliche Deutsche Bundespost in drei weitgehend ver­
selbständigte Unternehmen aufgespalten worden war (IV). Sodann behandeln wir 
die diskuti.erten Privarisierungsmodelle im Rahmen der von der Bundesregierung 
betriebenen DereguJierungspolitik (V) und stellen das jüngst vereinbarte Aktienge­
sellschaftsmodell unter dem Dach einer Holding in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechts dar (VI) . Über die Probleme, die sich bei der Umwandlung der 
Deutschen Bundespost für die Personalüberleitung ergeben, wird anschließend be­
richtet (VII). Abschließend setzen wir uns mit dem Gesamtkonzept der aktuellen 
Deregulierungspolitik auseinander (VIII). 

in O!i((:urop:a sieht der Vorslandsvorsl1zcncle der Telekom Ricke ('mcn gewaltigen mlttelfrlSllgen In vcstl ­
llonsbeJarf von JCC Milliarden Dollar, um den AnschJuf! :ln das \'!i'C;'stn ivcau in der Kommunik:mons­
struktur zu erreichen. Die Telekom ist an mehrercm Vorhaben In Osteuropa beteiligt. das Jungste ur ein 
Gemclnschaftsumernehmen In Kiew, das m der Ukraine t'ln Jcjslungsfahig('$ Fernliniennetz aufbaut . vgl. 
FAZ v, l}. 3.1993. 
Vgl. FAZ v. 49. S. 1993 . Ober em Mitbestifmn ungstlw dcll (ur die Akticngcst'lIschaftcll konnte noch keane 
Versl:tndigur.g erzieh werden. 

6 Diese zahlt mir Ihren ubcr 620 000 Mitgliedern (das sind uber 900/0 der ca. 670000 Beamten, AngcSlcllren 
und Arbeiter dieses Bereichs de.s Öffentlichen Dienstes) Z lJ den großeren hundcsdculschcn Gewtrkschaf­
tCfl. 

7 Der Schlir.gcrkurs der SPD: Oktober 1992 - Ruckl.ug aus der interfrlkuonellen Arbeitsgruppe; . ' ovem­
bc:r 1992 - WicdcraufnÖlhme der Gespr;lchc, KOlllpromißplpicr vcrcinb.ut ; Anfang Dez.cmbcr : 992 -
Ruckgabe des VcrhandlungsmandJLS in der lDtCrfr.tktio ndlen Arbellsgruppe du rch P. P"tcrna (SPD); 
15· 12.1992 - Wirrsch:"l.ftsmlnlStcr :luch der SPD .. gcführtcn Lander bcfü n voncn (bei einer nthlltung) 
Umwandlung der POslufllernehmcn in AktLcngc.sdlschaften; Ende Dcz.ember 1992 - P:tneivorst:md der 
SPD rrin fur Umwandlung in Anst~lt des offcntlichcn Recht s ein; :z.o. I . J993 - Rucktritl VOll A. Bormen 
(SPD) au.s: de r inrcrfrakt10nellen Arbeitsgruppe; Februar 1993 - Benennung neuer Postunterh:mdler 
durch SPD-Fraklion, '"gI. die Berichte in FR v. 3°.11 ., 17.12 . 1992. U. 21. I. 199." FAZ v. JO. 11. u. 
10. 12. 1992. 

279 
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ll. Die Privatisieru.ng der Postuntemehmen: Fü,' und Wider 

1. Zukunftsmarkt Telekom.munikation 

Die Zeiten der guten al ten Post sind lange vorbei. Der Sektor Telekommunikation ist 
bereits jetzt eine der führenden industriellen und dienstleistenden Wachstumsbran­
chen. Für die nächsten Jahre wird im Schnitt mit mindestens doppelt so hohen 
Zuwachsraten wie in der übrigen Industrie gerechnet. Der weltweite Umsatz mit 
Telekommunikations-Dienstleistungen und Geräten der Informationstechnik stieg 
199' auf ca. 440 Milliarden Dollar. Bis zur Jahrtausendwende rechnen Experten mit 
einer weiteren Verdopplung auf weit mehr als 800 MiUiarden Dollar. Die In forma­
tionstechnik wird dann die Automobilindustrie als dominierenden Wirtschaftszweig 
abgelöst haben , ihr Anteil am Bruttosozialprodukt voraussichtlich von jetzt 3 auf 
7% anwachsen. S 

Rund hundert Jahre nach der Einführung des Telefons wird der »Quantenspru ng der 
Telekommunikation « technologisch durch vier Innovationen9 ermöglicht : 
- durch die Digira lisierung aller Informationsarten kann die Datenüberm.ittlung 
über ein einziges Netz erfolgen, 
- Computer verarbeiten und speichern diese Daten im Netz, 
- die Glasfaser steigen die Übertragun gsmöglichkeiten und -kapazitäten, 
- der Mobilfunk schafft welrweite Erreichbarkeit. 
Auf dieser Grundlage kann das künftige einheitl.iche Kommunikationsnetz sowohl 
Sprache, Text, Daten und Bilder (auch bewegte) mit hoher Geschwindigkei t und in 

großen Mengen digital übertragen und zugleich ein breites Anwendungsspektrum 
bieten. Ein einziges Breitband-Uni versa lnetz (ISDN = Integration Services Digital 
Ncrwork) wird an die Stelle des heutigen anaJoge n Telefonnetzes und die bestehen­
den Daten-Netze treten. 
Telekommunikatio nsdienste - Teklon, Kabel, Telefax, Mierleitungen, Autotelefon, 

ISDN, Btx, kundenspezifische Firmennetze etc. - bestimmen schon heute in zuneh­
mendem Ausmaß die Arbeitsorganisation der Industriegesellschaft. Entsprechend 
gigantisch nehmen sich die Investitionen aus, die auf diesem Sektor welt'weit geplant 
und getätigt werden. Ausgehend von der Überlegung, daß für die entstehende Infor­
mationsgesellschafr die Schaffung einer hocheffizienten Informations-Infrastruktur 
von zentraler Bedeutung ist, hält z. B. der US-Vizepräsident Gore für Amerika den 
Bau einer »elektronischen Daten-Autobah n« für norwendig, die jedes Unterneh­

men, jede Behörde und jeden H aushalt an ein Netz von Hochleistungsübertragungs­
kanälen anschließt. ' 0 

Die Telekom ist mit einem für 1993 erwarteten Umsatz von )6 Milliarden DM nach 
der japan ischen NTT und der amerikanischen At&T der drittgrößte Telekommuni­
kationskonzern der Welt." Sie ist auf Grund der verfassun gsrechtlichen Vorgabe in 
Art. 87 Abs. I S. I GG als öffent!ich~s Unternehmen der Deutschen Bundespost Teil 
der »unmittelbaren Bundesverwaltung«. Zusammen mit den beid en übrigen Postun-

S Knmmis$ion der EG, Auf dt'm Wege: z.u einer dynamischen curopaischen Volkswirtschaft, Grunbuch 
uber die Entwicklung dc~ Gemeinsamen Marktet' fur Tdekommuoikationsdienstlei stungen und 'j'cle­
kö mmunikatjonsgeratc, KOM (87) 290 v. }o.6.S7· (Ratsdok. Nr.796J /87), 1987 = BT Drs. il /9 3c 
Unterrichtung durch die Bundesregjcl'ung, im fol gende.n zitiert als Grunbuch. Vgl. auch \Vinscha[t' 
Woche H·4 /9J (", .. '99)), S. ",. 

9 vs!. S2 v. 17.128.2.1993 .Unterwegs z u ncuen DimcrlSlonena, 
10 Die amerikanisdlc Kabclfcrnsehgescllschafl TCl kundiglt: eine »Super·Autobahn rur Daten« 3n und 

lO",cst ic rl In das Ubertragun gsnet:t. 'I,Wel MillLarden Dolbr, FAZ v. 14, 4,1 .993, 
II Vgl. den Bericht In Ocr Spic-gel ~ 11 1992 S. 116ff. {"Der gefesse lte Gig~1Ilt.} lHld in der FAZ v. 

22.). 199} · 
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ternehmen beschäftigt die Deutsche Bundespost derzeit ca. 668000 Personen (Tele­

kom 260000, Postdienst 386000, Postbank 22000), wobei die Beamtenquote der 

Vollzeitbeschäftigten nach der Vereinigung Deutschlands 50% beträgt, die übrigen 

sind Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes. 

Die Privatisierungsorfensive des BMPT war in erster Linie an das Unternehmen 

Telekom adressiert. Die Gründe liegen aus ordnungspolitischer Sicht auf der Hand. 

Wahrend Gewinnaussichten im personalintensiven Bereich eies Postdienstes in wei­

ter Ferne stehen" und die Postbank zu den kleineren Instituten der Branche zählt, 

werden im Te.lekommunikationsbereich fette Jahre erwartet. 

Zusätzlich zu den allgemeinen, im marktwinschaftlichen credo der konservativ­

liberalen Bundesregierung angelegten Gründen für ein Dcrcgulierungsprogramm 

bezüglich staatlicher Winschaftsaktivitäten - neben der Telekom sollen vor allem die 

Bundesbeteiligungen an der Lufthansa, an der Industrieverwaltungs-AG (IVG), an 

der Saarbergwerke AG, an der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobah­

nen sowie an der Berliner Industriebank und an der DSL-Bank aufgegeben werden') 

- wurden speziell für die Privatisierung der Telekom (und in schwächerem Ausmaß 

der anderen Postunternehmen) noch spezielle Argumente ins Feld geführt. 

2. Die finanziellen und personellen Konsequenzen der deutschen Einigung 

Die enorm hohen Investitionskosten zur Errichtung der Infrastruktur im POSt- und 

Telekommunikationsbereich in den neuen Bundesländern ergeben einen nicht vor­

hergesehenen Kapitalbedarf, der bis '998 auf ca. 200 Milliarden DM geschätzt 

wird. '4 Der einigungsbedingte Abfluß dieser Milliardenbeträge hat dazu geführt, daß 

sich der in § 4' PostVerfG gesetzlich vorgeschriebene Eigenkapitalanteil der Telekom 

von mindestens 33 % in den vergangenen Jahren deutlich verringert hat und auf 

absehbare Zeit weiter verringern wird." 

Bei einer Umwandlung der Telekom in eine Aktiengesellschaft und den Gang an die 

Börse, bei dem nach früheren Überlegungen 49,)% des Kapitalvermögens angeboten 

werden sollten, würde sich bei einem für '994 geschätzten Vermögenswert zwischen 
60-80 Milliarden DM ein Netto-Kauferlös'6 in Höhe von ca. 32 Milliarden DM 

ergeben. 

12 FUf d;1S Jahr 1993 werden 600 Millionen Defiz.it erwartet, wobei das ErgebniS VOf allem dur<;h das 
StTukturJdi",.it in d(,!n !leuen Bundc$landern bdaSIC( Wird. Gewinne hofft der Po.~ldienst bis [996 Zu 

(,fw irtschaftt'll, 'IIf;;1. f AZ v. 27·)· [99J. 

I) Die M()llopolkommis~ion hatte in Ihrem im Juli 1992 vorge!t'g,lcli 9- Haup(~uta(h[l'n (BT Drs. I zJJoJ J) 
Bund, L:indcf und Gtlllcmdt'1l aufbcrordcn, die Prw;uisH."fIJIl I; o ffi.'n tliche·r Unltfnehmen vorJJlz,ll tn.'i­
bc·n. Dem St:lat konnten Lbdurch Gelder in dreisteIli ger Milli:lrdcnh6he zufließen. Die Bundesregierung 
beschloß d'J.raufhin, Ihre Pnvatisicrungspolitik konsequent fonzuse(un. vgL FAZ v. 2:1. 7.1~92. Zur 
Kritik die.ser Dcregulierungsstrategle aus gewerkschaftlicher Sicbt vgl. H. Torilule, Gemcinwinsc.haftli­
ehe und arbeitnchmerbezogcne Bedeutung der Priv<Hisierl.1ng von ßundesbclcilibungen, WSI-Mittedun­
ge·ll , 1/199h s. '11 if. 

14 Sie beliefen sicb 1991 auf \,iber 7,1992 auf liber 300 Mi lliarden DM und werden in den n:id lStenJahrel'l auf 
63 Milliarden DM gesch:H:7.t, Non-Papl.?r rur die interfraktionelle Ge.'jprachsruncJe , S.26, Bonn, Novem­
ber 199f. im folgenden Non-Paper. - Es liegt auf der Hand, daß diese Summ l:: n die Inve'slitionsmoglich­
kellen privater Unternehmen bel weitem uberschrcnen wurden - ein Argument. welches z.unachst nicht 
gerade fur die Pnvalisicrung dt"J" Telekom spricht. 

15 Im J;lhr 1992 bNfUg die Eigel1kapitalquote 22, )% (Bilanz.summe: 154 Mrd. DM, Eigcnkapital 34,4 Mrd. 
DM, Invest itionen JI Mrd. DM). Nach Schalzungrll auS dem Bundespostmini sl('L"lulll bßt sich 1996 bel 
einer Bilaozsumme von 190 Mrd. DM und vorhandenem Eigenkapital von 40,7 Mrd. DM die .... orge­
schrlebene EIgenkapitalquote nur erzielen, wenn die Differenz. von Z2,3 Mrd. DM durch Cu)e KapitaJ­
erhohuug !l ufgebr:lcht Wird. vgl. Nt') n-Pape- r (Anm. 14) 5.27. Zusatzlich wird die Telekom durch den 
Fin;\nz.:J.usgh·ich zugun.slen der belden andl'rl'1l Poslunternehmen b:crn. § J7 Abs. 2 P01'itVl'rfG ( 19~ I: ca. 2 

Milliarden) sowie dlc Gewinnentnahmen des Bundes (1991: Liber 5 MIlliarden) erlu::bhch belaste t. 
16 Hier sind die Emis.~ion:)koS'tcn, Vergunstigungen fi.H das PersonaJ bei der AUSg;lbc von BelegschaftsaJmen 

sowie eine etwaige Bundesreserve hjr cinl'n moglicherwl'isl.' anbllenden hnam.ausgletch bcrcirs abgr-to­
gen, vgl. Non-Paper (Anl1l.), S. }2. 
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Als Folge der deutschen Einigung muß die Deutsche Bundespost alsbald entschei­
den, ob sie die derzeit als AngesteJlte und Arbeiter beschäftigten Bediensteten der 
Deutschen Post in den neuen Bundesländern ins Beamtenverhältnis übernimmt. "Da 
mittlerweile alle gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verbeamtung geschaffen 
worden sind «'7 und "die persönlichen Voraussetzungen für eine Übernahme in ein 
(Probe)-Beamtenverhälmis in vielen FäIJen bereits vorliegen' S sah sich das Bundes­

postministerium nicht zuletzt im Hinblick auf Art. 33 Abs.4 GG und Art. 3 GG 
unter erheblichem Entscheidungsdruclc 

3. Die Sprengung der Fesseln des öffentlichen Diemtrechts 

Die Bindung der Postunternehmen an das Personalrecht des öffentlichen Dienstes 
gilt al s ein wesentlicher Hemmfaktor für eine an Marktgesichtspunkten orientierte 
Personalführung der Staatsunternehmen. Denn durch die Vorgaben des öffentlichen 
Dienstreehts bestünden erhebliche Konkurren znachteile gegenüber Konkurrenten 
der Privatwirtschaft, da diese über die Tarifverhandlungen unmittelbaren Einfluß auf 

die Regelung der Arbeitsbedingungen einschließlich Löhnen und Gehältern der bei 
ihnen Beschäftigten und damit auf die Preisgestaltung ihrer Produkte nehmen könn­
ten. 

Zudem seien die Regelungen des öffentlichen Dienstrechts mit den beamtenrechtli· 
ehen Grundsätzen des Lebenszeit· und Laufbahnprinzips unrernehmerischem Han ­
deln nicht angemessen. Aber auch das an die beamtenrechtliehen Regelungen 

angelehnre Tarifrecht für die Angc~teJlten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes" 
werde unrernehmerisehen Anforderungen nicht gerecht. Die nach dem PostVe.rfG 
von 1989 eingeführten bereichsspezifischen Sonderregelungen seien nicht ausrei­
chend, um die Starrheit des öffentlichen Dienstrechts hinreichend aufzubrechen. Die 
Inflexibilität des öffentlichen Personalrechts führe zu erheblichen Schwierigkeiten 

der Postunternehmen, zu den vorgegebenen Bedingungen überhaupt noch Personal 
in den Ballungsräumen zu gewinnen. 

4. Die Beschränkung intemationaler Aktivitäten 

Als Teil der Staatsorganisation der Bundesrepublik könnten sich die Postunterneh­

men nicht oder zumindest nicht ohne weiteres auf den internationalen Märkten 
engagieren, denn entsprechend ihrem Verfassungsaufrrag (Art. 87 Abs. [ S. t GG) 
dürften sie nur in der Bundesrepublik tätig werden. Für konkurrierende Fernmelde­

verwaltungen aus anderen Ländern würden nach deren Entstaatlichung - wie 
insbesondere in den USA und Japan w - derartige Restriktionen nicht gelten. Der 

einheitliche europäische Binnenmarkt mit Zugangschancen für vergleichbare Unter­
nehmen aus den EG-Ländern verschärfe die damit verbundenen Konkurrenznach· 

teile noch erheblich. Daraus ergäben sich negative Konsequenzen für die gesamte 
deutsche Fernmeldeindustrie. 

17 Zit. aus dem KOnz.cplpapicr ,'Ubcrlcgungcn i'.um Bcschahigu:nstatus und An. 87 GG« des Bunclcsmini· 
s[eriums fur POSt und Telekommunikation (ohne D:llum, der CDU · ßundcstagsfraktion z.ugeleifet mir 
Schreiben v. I S.IO. 1991 - im folg<.'ndcn Konzcplpapicr), S. 51-

18 Ebd., S. 4'. 
19 Dnu gehortn U. 3. Au s$chluß Jer ordentlIChen Kundlgun~ rl:lch 15 Jahren, Fesdohnprill/.!p, Bildungs. 

ab.~chluß al s EingruppicTungsvoraussclzung. 
10 In sieben EG-L:indcrn wird d3S Pernmddcwescn durch private Aktiengesellsrhaften g,duhrr, Non-P;'\per, 

(Anm. 14 ). S. I) H.; allerdings halten vu!le S1il:llCn - ~bgcschcn von d('r britis.:: hen Gesellschalt Mercllry 
und deli Ilord:im eribn.lschen Tddongcscllschaften - eint:n hohen Sta;usameiJ von 47-1 00% des jewetli~ 
hCO Aktl("nkapitals. 
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5. Die verschärfte Wettbewerbssituation 

Insgesamt erzwinge die verschärfte Wettbewerbssituation auf dem weltweiten Tele­

kommunikationsmarkt eine Managementst ruktur der Postunternehmen, die eine 

Wirtschafts führun g mit raschen Innovationsentscheidungen und flexiblem Reagie­

ren auf Marktveränderungen möglich mache. Die Ursachen hierfür lägen 
im steigenden Deregulierungsdruck der EG bei den Telekommunikations- und 

Postdiensten. 
in der nach der Postreform von 1989 vollzogenen Wettbewerbsöffnung insbes. bei 

Endgeräten und im M o bilfunk, 

in der Öffnung der nationalen Märkte für Angebotswettbewerb, Kapitalbeteili­

gungen und strategische Allianzen. 
in einer eher restriktiven Auslegung des N etz- und Tclefondienstmonopols durch 

den BMPT." 

6. Kritik dieser Argum.en te 

Die Stichhalt igke it dieser Argumente ist, wIe zu erwarten. hoc hgradig umstrit­
ten. 

Was die an gespannte Finanzlage der D eutschen Bundespost anbelangt. so w ird der 

Verkauf etwaiger zukünftiger Telekomaktien - zumindest vor '998 - als hoch ri skant 
eingeschätzt. H Zudem gibt es keinerlei Erfahrungswerte darüber. ob sich Wertpa­

piere in diesen Summen (bei ei nem geschätzten Unternehmenswert von über 60 

Milliarden DM und einem Plaz ierungsvolumen von 49.5% der Aktien wären dies 

über 30 Milliarden. bei einer erSten Tranche von 25% noch ca. [5 Milliarden DM) 

überhaupt pinieren lassen. Die Telekom wäre da.nn das mit Abstand größte deutsche 
börsen notierte Unternehmen.') Die unsr.reitigen Liquiditätseinbußen der Telekom 

könnten (und werden ja auch de faem) auf andere Weise behoben - etwa durch die 
Ausgabe von Anleihen und den vermeh rten E insatz vo n öffentlich-rechtlichem Ka­

pital, das sich auch international beschaffen Wir. 

In jedem Fall aber müßten die Defizite anderer Postuntern ehmen. speziell der .. Gel­

ben Post«. ausgeglichen werden - ob diese nun d er Bundesh.ushalt trägt oder einem 
Unternehmen der Bundespost direkt auferlegt w erden, per Saldo handelt es sich um 

den gleichen Betrag. Wie das Beispiel Großbritanniens zeigt. kommt der Gang an die 
Börse voraussichtlich einem gigantischen .. Staatsgeschenk« an die private Wirtschaft 

gleich. bei sinkender Infrastrukturversorgun g und steigenden Belastungen für den 
.,Normalhaushalt« '-!. 

Die in den Aufgabenfeldern staatlicher D aseinsvorsorge 'l..U beobachtenden Struktur­
ve ränderungen staatlichen Handeins waren bekanntlich in dell bisherigen Ü berle-

2 r Auch die beslC'hcndl' Unklarheit Liber die kun itigc Abgrem.ung des Postmonopols. fur die das 1992 von 
der Kommission der F.urop .. i ~chen Gemeinschaften ycroffendtchtc Grunbuch uber die Emwlcklung des 
Binnenmarktes fur Postdienste (KOM (9J ) 476 v. (1 . 6. 92) cinschlaglg iS t, Wird ins Feld geflihn, vgl. 
Gesellschaft {ur offentliehe Wirtschah c. V. (Hrsg.), Die Unternehmen der Deutschen ßundespost als 
juristische Perso nen des o[(cntllchcll Rechts - Ahcrn3Ctv"'ofschlage: zur Postrdorm - . Stellungnahme des 
Wisscnsdu..fdtchcn ßeirJ.ls der Gesellschaft (ur offentliehe Wtrlscha(t, ßerlin 199.l. . S. 6. 

!1. Vgl. zum Folgenden das im Auftrag der D PG erstellte Gutachten von Scebauer & P;lfmcr. Chancen und 
Risiken einer Telekom Borscnplazicrung. Nuvembcr '992, (unvcroff.}, mit dem Ergebnts, d;lß die Auf­
nahme von Frcmdkapllal auf absehbare Zeit (ur die Telekom die gun sligere Fonn der Kapita lbeschaffung 
darmllt, S. t6 f. 

2} Zum Vergleich: Allianz H.r Mrd. DM, Deutsche Bank 31.9 Mrd. DM. Siemens 19,7 Mrd . DM, D;limler 
25. ) Mrd. DM; Sland v. 21. 10. 92. 

24 Vgl. Arzt/Bach/Schuh:r, Tclckomm unikationspolilik in Großbritannien. AUSWirkungen von Priv:lIi sic­
rung und Libcc;llisicrung, 1990, S. I I S H. 
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gungen zur Dienstrechtsreform bestimmend für die Vorschläge, den öffentlichen 
Dienst gerade nicht abzuschaffen, sondern durch eine Vereinheitlichung des Dienst­
rechts zu modernisieren's. 
Statt dessen böte die anstehende Postreform die Chance, die versandete Reform des 
öffentlichen Dienstes dadurch zu revitalisieren, daß bereichsspezifisch ein einheitli­
ches öffentliches Dienstrecht eingeführt wird. 
Bezüglich der behaupteten Beschränkung der Auslandsaktivitäten der Telekom auf 
Grund der gegenwärtigen Verfassungsrechtslage ist darauf hinzuweisen, daß nach § I 

Abs. 1 S. 3 i. V. mit § 36 PostVerfG bereits jetzt der Deutschen Bundespost auch im 
internationalen Bereich .. in Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags ... unterneh­
merische und betriebliche Aufgaben des Post- und Fernmeldewesens« obliegen. 
Restriktionen, die sich hierbei dennoch ergeben, sind allenfalls marginal. Ein hierzu 
von P. Badura dem BMPT erstattetes Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, 
.. daß eine Unternehmenstätigkeit der Deutschen Bundespost, einschließlich eines 
Angebots von POSt- und Tclckommunikationsdienstleistungen im Ausland nach 
deutschem Recht und nach Völkerrecht möglich ist, sofern der sachliche und orga­
nisatorische Zusammenhang mit der gesetzlich festgelegten und vcrfassungsrechrlich 
begrenzten Unternehmensaufgabe im Inland gewahrt bleibt. In diesem Rahmen ist 
auch die Gründung ausländischer Tochtergese l.lschaften oder die sonstige Beteili­
gung an Handelsgesellschaften mit Sitz im Ausland zulässig«.'6 Dementsprechend 
hat sich die Deutsche Bundespost, wie dargestellt, bisher schon im internationalen 
Telekommunikationsmarkt engagiert.'] 

ITl. Das Griinbl4ch der El4ropäischen Gemeinschaft 'Von 1987 zur 
Telekommunikation 

Die im Zuge der Postrcform I mit dem Poststrukturgesetz vom 8.6. '982 '8 geschaf­
fene grundlegende Neuorganisation des Post- und Fernmeldewesens der Bundesre­
publik trug ordnungspolitischen Zielvorstellungen der Europäischen Gemeinschaft 
Rechnung, die im Grünbuch über die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes für 

25 Vgl. die Vorschläge der Studienkommiss ion fur die Rdorm des <>ffentliehell D:ellSucchts in: Bericht der 
Kommissioll, ßadC'n·.I:hdcn\ 1973 , und hier7.u D. H :lC:nsch, Kritik der Dienstrecillsreform. KJ H. Ih976, 
S. I H. Schon auf dem ~8 . Dt .Juristentag 1970 (»Empfiehlt es sich, dlS ßC.lmtenrecht IIme::r Benicksichti­
gung der Wandlungen vom Sca:lt und Gesdlschaft neu zu ordnen? .. ) hartt" Thlem~ für die Schaffung eines 
einheitl.ichcn Dicnstrechcs pladicrt, Gutachten zum 48.DJT, 1970, Bd. I. Teil D, S.) ff. 

26 P. B<ldura, Zulas:sigkeit und Grenzen der Gründung von Toduc:rgesdJschafren und des Erwerbs von 
Betei.ligungen durch die Deutsche Bundespost, insbesondere durch die Deutsche BunclöpOsl ldekom, 
Munchcl1, April 1991, Rechtsgutachten, unvcroff., S.72. Auch EG-rechllich ergeben sich keine Be::­
schran,kungell (ur die Ausl:mdstritigkelt von Todncrgcsdlsch"ften der DBr-Teiekom, wenn man sieb auf 
den Sl.:tndpunkt stellt, daß diese Tatigkcit nicht als Ausubung offentlicher Gew:tlt anz.usehen ist und 
deshalb die diesbezügliche Spt.'rT~ des An. 55 E\V'GV nicht greift. der die Nlederbssungsfrciheir fur 
Tatigkciten, die in einem Mitglit·dsta3l dauemd oder zeitweise nut der Ausubung h ffendicher Gewalt 
verbunden sind, untersagt; vgl. G. Dt'ipenbrock, Die Dclltsche ßundespoH auf dem europaisc: hcn Bin­
nenmarkt, 1991,5'71 L 

27 Z. B. uber internationale ßete,ligun~en w ie u. 3. bei Informat Services Corpor:nion mit Sit:t. in Los An ­
geles oder bei der gemeinsam mit Francc Tdc:t:om gtgru,ndtten TQchter EliCOM - Gese llschaft für 
Telekommunikations Mehrwertdienste GmbH . 

28 Das Posrstrukrurgesctz v. 8. 6. 1989 (BGBI. J, S. 1026) ist ein Artikelgesetl. mit An. I GC~Ctl. ubcr die 
Unternehmens"crfassung der Deutschen Bundespost (PostverrassungsgCSl'tz - PostVerfG), Art.:1 Ände· 
rung des Gesetzes uber das Postwesen, Art . 3 Änderung des GCSCt7.~·S iJbcr Ft:rnmddeanlagen, An.4 
Anderullg und Aufhebung sonstiger Gesetze. 
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Telekommunikationsdienstleistungen und Telekommunikationsgeräte" 1987 formu­
liert worden waren.}O 

Die im Grünbuch verfolgte Absicht der Öffnung der Telekommunikationsmärkte 
auf Gemeinschaftsebene sollte das Entstehen großer, weltweit konkurrenzfähiger 

europäischer Telekommunikationsumernehrnen fördern. Die nationalstaatliche Be­

schränkung des Telekommunikationsmarktes, der im wesentlichen die drei Sektoren 
Markt für Endgeräte, Markt für Dienste (öffentliche Datendienste, ISDN, Video­

text, Mobilfunk, europaweitc Mehrwertdienste) und den Markt für Netzeinrichtun­

gen um faßt, führte bislang wegen zu geringer Stückzahlen im innerstaatlichen 

Bereich einerseits und der immensen Entwicklungskosten für technische Neuerun­

gen andererseits zu folgenreichen Konkurrenznachteilen gegenüber den Vereinigten 

Staaten und Japan. Eine Vergrößerung des Marktes durch Liberalisierung würde 

mengenbedingte Rationalisierungseffekte auf dem Gebiet der Forschung, Entwick­

lung und Zulassung von Produkten und Diensten bewirken lind damit die Wettbe­

werbsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft auf dem Weltmarkt steigern. 
Die Stärkung des Telekommunikationsbereichs in der Gemeinschaft würde zugleich 

»eine der wichtigen Voraussetzungen Zur Förderung einer harmonischen Entwick­

lung der Wirtschaftstätigkeit lind eines wettbewerbsfähigen Marktes in der Gemein­

schaft und zur Vollendung des EG-weiten Marktes für Waren und Dienstleistungen 

bis 1992" seinY Die weitgehende Liberalisierung und Deregulicrung des Post- und 

Femmeldesektors in den Mitgliedsstaaten läge vor allem auch im Interesse der Be­
nutzer, weil durch Marktöffnung ein breites Angebot und verschärfter Wettbewerb 
zustandekomme. In und zwischen den Mitgliedsstaaten werden u. a. folgende Ge­

meinschaftspositionen für notwendig gehalten)': 

r. Die Fernmeldeverwaltungen behalten auch künftig ausschließliche oder besondere Rechte 
bezüglich des Angebots, der Bereirstellung und des Betriebs der Nelzi,,[rastruktur. 
2. Die Ber'eicstellung ewer begrenzten Zahl von Baszsdiensten auf der Grundlage ausschließli~ 
cher oder besonderer Rechte dient im gegenwärtigen Stadium der Sicherstcllung des öffentli­
chen Auftrages, wobei ein derartiger Monopolvorbehalt insbesondere für den Telefon (Sprach-) 
Dienst gilt. 
J. Im übrigen soll ein [reies Angebot aller anderen Dien"e (WeltbewerbsdieIlSlc) nach den 
Grundsätzen der gemeinsamen Handelspolitik herrschen. 
4. Einheitliche Normen für die Netzin!rastn,ktur und die Dienste sollen die gemeinschafts­
weite Kommunikationsfähigkeit sicherstellen. 
5. Vorbehaltlich der Gerärezulassung gilt em [rCLes (unbeschränktes) Angebot von Endgeräten 
im Wettbewerb mit den Fernmeldeverwaltungen. 
6. Die hoheitlichen Täugkeiten der Fernmeldeve~walt.l-lngen, wie die Zulassung von Diensten, 
Kontrolle der Gerätezulassung und SehnittsteUenspezifikationen, Zuteilung von Frequenzen 
und allgemeine Überwachung der grundlegenden Nutzungsbedingungen des Netzes, werden 
von den betrieb~chen Aufgaben klar getrennt. 

29 Vgl. Fn. 8. Seit 1984 hat der Rat auf dem Gebiet der Telekommunikation eint Reihe \'on Beschlüssen 
(Empfehlungen, Entschu(:ßun gcn, Richtlinien und Verord.nungen) gehßt. die auf cin~ EG-we itt., L.ibera­
lisierung und Hamlon.ish.' rung dieses Ma rktes .1b7.iclen. Sie sind abgedruckt in: Kommi , sion der 
Europ:ii schen Gemeinschaften, Gencr'l ldircktion XITI Informationstcchnoto g,ien, In formJJionsindustrie 
und Telckommunibt ion, Offizidle Dokumente- EG Politik Telekommunikation 1992, vt'rkurzce Aus­
gabe, September 1992 XliI (92) z6:::l -DE. HervQrzuheben sind die beiden gem. Art.90 EWG-Venrag 
... erabschiedeten Richtlmien, r'nil denen dIe Kommission dIe angestrebteo \X'cHbewerbsb~Jingu ngt'l1 auf 
dem Marke für Telekommuni kationsdienste und für Tdckommunikationsendgerate herbeifuhren will: 
RichtlinIe des Rates v. 28.6. 199C zur Verwirklichun~ des Binnenmarkt(·s fur Telckommunikauonsdiensre 
durch Einführung eines offenen N ct:t.i'.ug,lI1gs (Opefl N<.'lwork Pro ... ision - ONP) (')IJ/)87/ EWG; ABI. L 
19211 , 24.7. 90) und Richdinie der Kommi :;:sion .... 28.6. 1 () ?~ liber den Wettbew l!rb auf dem Markt fur 
Telekommunikationsdiensle (90/388/EWG; ABI. L 192/Io, 24,7.90). 

30 Vgi. E. Grande, V. Schneider. Reforms triu~gien und staatliche H;.tndlungskapazitaten. Eine vL'r~lci chcndc 
Analyse institutionellen \XJandds in der Tclekommunikanon i.n \'(Iesrf'urop:l, PVS 1991. S. 452 H. 

) 1 Grünbuch S. 5. 
}2 Gri..II1buch S. 14· 
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286 7. Dem Mißbrauch marktbeh errschender 5rcllungen von privaten Anbietern wird durch kon­
tinuierliche KontrolJe vorgebellgt. 

Aber nicht nur mit ih.rem Grünbuch, sondern vor allem auch mit der Fülle der 
bereits vorljegenden Empfehlungen, Beschlüsse und Richtlinien zur Förderung einer 

einheitlichen Telekommunikationsstrukturll hat sich die Europäische Gemeinschaft 
neben der technologischen Entwicklung als die stärkste reformierende Kraft im 
Post- und Fernmeldewesen erwiesen,J4 

IV Die Postreform von 1989 

I. Ziele und Maßnahmen 

Dieser Deregulierungsoffensive der EG wurde mit der Postreform 1989 entspro­
chen, die das bundesdcutsche Post- und Fernmeldewesen grund legend reorganisierte 
und wesentliche, bislang monopolistisch wahrgenommene klassische Postaufgaben 
entstaatl ich te, JI 

Das bisher bestehende absolute Fernmcldemonopol wurde weitgehend zurückge­
nommen und gleichzeitig kompensatorisch die unternehmerische Stellung der Post­

betriebe gestärkt, um ihnen marktwirrschaftliches Handeln auf dem Zukunftsmarkt 
Telekommunikation zu ermöglichen,J6 Zu diesem Zweck trennte das Postverfas­

sungsgesetL die vom BMPTwahrgenommencn politischen und hoheitlichen Funk­
tionen von den betrieblichen Aufgaben, die den Vorständen der in drei selbständige 

öffentliche Unternehmen (Postdienst, Postbank, Telekom) aufgespaltenen Deut­
schen Bundespost übertragen wurden, Eine öffentlich-rechtliche Unternehmensver­

fassung mit Vorstand, Generaldirektion, Aufsichtsrat sollte den getrennt gehihnen 
drei Betrieben ein an marktwinschaftlichen Prinzipien oriemiertes Handeln gestat­
ten, Man versprach sich dadurch eine erhöhte Leitungseffjzienz und größere Beweg­

lichkeit im personellen und finanziellen BereichY Bereichsspezifische besondere 
dienst- und personalrecbtliche Regelungen tragen den Managementfunktionen der 

Inhaber von Spitzenpositionen, die in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
auf Zeit angestellt wurden, Rechnung; die Arbeirsmotivation der Bediensteten wird 

durch jndividueUe finanzielle Anreize, durch Leistungszulagen, die entgegen her­
kömmlichen Beamtenrechtsverständnis auch Beamte erhalten, gestärkt. 
Die Postreform I sollte im Rahmen des Art. 87 Abs, 1 GG durch einfachgesetzliche 

Regelung die innere Struktur dieses Großbetriebes funktional differenzieren und in 
relativ verselbständigte Teilunternehmen aufgliedern, ohne dabei jedoch auf die Syn­

ergieeffekte des Gesamtverbundes und den internen Finanuusgleieh LU verLichten, 

Die Postunternehmen blieben Verwaltung (Behötde), ihr Personal öffentlicher 

JJ Vgl. die Uberslcht in der in Anm. 29 g('nannten Sammlung der ofk l.lellcn Dokumente der EG . Mit cln~r 
neuen Initiati\'t will die EG den curopaischen Tde(onmarkl durch elllC Libcralisienmg des Wcubewcrs 
bei lniandsverblllclungen und Tt'ldongesprachen innerhalb der EG offnen. vgl. FAZ v. 29· 4. 199) , 

J4 Vgl. Bericht der ReglcrungskQmmi sl'lon Fcmmcldewl"scn (Vorsitz. r. Wille), Neuordnung der Telekom· 
muni kation, 1987 (Im folgenden Bericht der Regierungskonllni.!iislon), S. 40. - Zur SteUung der Deutschen 
Bundespost nach dem EWG-Vertrag vgl. J. PlagemJ.nn, Die Deutsche ßundesposllfll Licht des Europ;:'i­
schen Gcmeinsc_hafl.srccht.s, in: J. Peter, K.-U. Rhein , Hrsb., Wiruchaft und Recht. J989 ; G. DClpcn­
brock (I\nm.26); G. OHO, Emmonopoli.slerung der Teickonu\1U1uk;,nion. Netzt r:tgerscha.fl und D iCllst­
leislungen der Deul".schen Bundespost n3.ch An. 37 EWG-Vertrag. 1989. 

J5 Vgl. hier~u K.-H. l1dcur, Dle Neuordnung der Telckommunlk:uion. Zur Funktion Clnes offC'Odichen 
Unternehmens in hoch komplexer Umweh, KritV 1991, S. 177 H. 

}6 Vgl. h.icr'l.u die ßegrundung des Gesel'l.elHwurls, AlJg. Tell. IV, DT-Drs. 1112854, S.l9f. 
J7 Ebd, S, JO, 
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Diens!. Umfassende staatliche Regulierungszuständigkeiten im Postdiensc- und Te­
lekommunikationsbereich scellen die flächendeckende Versorgung mit Infrastruk­
turdiensten zu grundsätzlich einheitlichen, bedarfswirtschahlichen Tarifen im Raum 
sicher. Neben Monopoldiensten und Pflichtleistungen trat gleichgewichtig die 
Orientierung an Wettbewerb, Markt und Gewinn nach Maßgabe betriebswircschaft­
lieh er Rechnungsführung. 
Diese von der iiberal-konservativen Regierung in einem zügig abgewickelten Ge­
setzgebungsverfahren verwirklichte erste Post reform wurde in den Grundzügen von 
der SPD-Opposition mitgetragen. Vorbehalte meldete sie insbesondere hinsichtlich 
der Aufgliederung der Deutschen Bundespost in drei Teilbereiche an; ferner wurde 
eine stärkere Betonung des Gemeinwohlauftrages

"
• insbesondere des Infrastruktur­

auftrages der Deutschen Bundespost für notwendig gehalten und schließlich die 
volle paritätische Mitbestimmung für die Aufsichtsgremien der Deutschen Bundes­
post gefordert. Die rra.ktion der Grünen lehnte den Gesetzentwurf der Bundesre­
gierung prinzipiell ab. weil er auf eine Zerschlagung der Deutschen Bundespost 
hinauslaufe mit der Folge des Verlustes ihrer gemeinwirtschaftlichen AufgabensteI­
lung zu Lasten der Bürger und der Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten.)' 
Die DPG meldete grundsät7.lich Bedenken an den Eckpunkten der Postreform an 
und versuchte. mit einer bundesweiten Aktion »Sichert die Post - Rettet das Fern­
meldewesen« die drohende Privatisierung LInd Zersplitterung der Post zu verhin­
dern. 40 

Sowenig diese erste Postreform - in ihren Grundzügen - im parlamentarischen 
Raum ernsthaft umstritten war, sosehr warf doch die Frage nach dem rechtlichen 
Gestaltungsspielraum des einfachen Gesetzbebcrs gravierende juristische Probleme 
auf. 

2. Der verfammgsrechtliche Rahmen für die Organisation des Post- und 
Fernmeldewesens 

Die einschlägigen Verfassungsartikel. Art. 73 Nr. 7 und 87 Abs. I GG, legen zu­
nächst einmal fest, dall das Post- und Fernmeldewesen eine ausschließliche Angele­
genheit des Bundes ist. Art.73 Nr. 7 GG weist dem BLInd die ausschließliche 
Gesetzgebungszuständigkeit zu. Art. 87 Abs . [ GG besagt, daß die Bundespost in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt wird." Für die 
h. M. ist damit eine weitgehende oder gar vollständige Verselbsrändigung" oder Pri.-

)8 Um die gemeinwirtschaftliehe AufgabensteIlung z.u erhalten, sollte n:tch AuH:lssung der SPD der Mono­
polbcrcicb des f cnuneldewcsm s konkrel urruchr;eben und gcst t.1.1ich ein s)'nlmeni,<)d '(' r Weuucwcrb 
gcwahrle.i.slcl wl'rden. vgL BT-Drs. 11/4316, . lJ. 

39 Ebd. S. 17) · 

40 Zur Kritik der DPG vgl. dIe Dokument.Hion "SI<::hcrt die POst- Rette t da.~ Fernmeldewesen. Bilanz einer 
gewerkschafd,chen Aktion .. , hrsgg. v. der Deutschen Postgewrrkst:hlft, 1989. S. S. Zu den Erf;lhrunge-Il 
mit der Poslrcform 1 :.lU~ gcwcrkscluIdicher Sicht vgl. E. Wchner, Oie Ncuorganisauon der Deutschen 
Bundespost - ('rsee Erfahrungen der Deutschen Postgcwerkschafr, ZTR 1992., S. 17ff. 

41 Die in DCUlschbnd zUfiachst bc~tchL'nde Zweigleisigkcit VOll priv;:\u,:r und stilatlicher POSt (\'gl. Schtly in : 
Deutsche VCr"\"\·:thungsgeschichl(· I, 19SJ. s, 449) wurde Im NorddcuL,;:chen Bund von 1867 bccudN : 
Preußen 'ictl. l C gegen die Priv:ttpost der 'rnurn und T~l:xis seim: .. StaJ.lspo$t durch. und dementsprechend 
sah Art . 48 der verf.usung des N orddelU"schen Bundt·s die POSt :\Is .. einheitliche St;'l;llSVerkchrSlnSult .. . 
ArL48 RV von 11)71 bestimmte: ,.Das Poslwcsen und das Telegraphenwesen werden {ur d:u geSlmtc 
Gebiet des Deutschen Reiches als einhei diche Sta:usvcrkchrsanslahcn eingerichtet und verwaltet .• Art. sa 
Ab.~ . I WRV formulierte dann: . Da$ POSt- und Tclt:graphenwescn ... I~t ;IU schließlich Solche des Rei­
ches .• Ein kna.ppes ResuOIcc der Gcschil.:ht.c des Post- und Fernmeldewesens geben : B. Großfcld, 
H.Jnll.'~sl·n, Zur Orgams:nion der DClHschen Bundespost, DOV 199J, S.424ff. 

42 Durch die vC'rfas.sun~srec htilc he Vorgabe der Organisalionsstruktur der Deutschen BUlllkspo~( gilt als 
a.usgeschlossen, daß dieser Vcrv.':lhunljszwejg in clncr selbst3'odigen Rechtspersonlicltkeit, also In der 
Re<:hls fonn C'1nC'r A.nst:tlt oder Korpe.rschaft dC$ oHcmlichen Rechts org:tnisiert werden bnn. Der Bund 
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288 vatisierung der Deutschen Bundespost als Ganzer oder wesentlicher Teilbereiche 
ausgeschlossen.') 
Dagegen wird die in diesem Zusammenhang diskutierte Frage, ob der beamtenrecht­
liche Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs.4 GG als Privatisierungssperre für über­
kommene staatliche Agenden wirkt", verneint. In Konsequenz einer neueren 
restriktiven Interpretation dieses Artikels werden die »hoheitsrechtlichen Befug­
nisse« als Synonym für notwendige staatliche Aufgaben an gesehen", so daß sich 
»aus Art. n Abs. 4 GG keine engeren Grenzen für privatreehtliche Organisations­

formen ergeben, als sie schon in Ar t. 87 Abs. I Satz I GG gC7.0gen worden 
sind.«·IC, 

Ausgehend von der in Reehtspreehung-'7 und Reehtslehre,8 vorgenommenen Gleich­
setzung des in Art. 87 Abs . I GG verwandten Begriffs Bundespost mit dem in Art. 73 
N r. 7 GG genannten Sachbereieh POSt- und Fernmeldewesen versteht der Regie­
rungsentwurf des Poststrukturgesetzes unter dem Aufgabenbereich "Postwesen « 
i. e. $. die herkömmlichen Dienste der POSt, die durch einen Transport- oder Über­

mittlungseffekt gekennzeichnet sind oder kraft historischer Prägung zum Postwesen 
zu rechnen sind, während zum Aufgabengebiet »Fernmeldewesen« die modernen, 

durch die technische Entwicklung ermöglichten und geprägten Dienste der Informa­
tionsübermittlung gerechnet werden. POSt- und Fernmeldewesen werden aber als 
zukunftsoffene Begri.ffe interpretiert, durch die dcr Verwaltungsbereieh der Bundes-

ISl Insoweit in seiner Orrp,nisalionskompclenz gcbunJen, wie d:ls Blindesverh$su ngsg~ncllt feStgestl"llt 
b;lC, BVerfGE 6). S. J H., 40. Vgl. H . LecheIer. Der Verpnichtunglgchah des Art. 871 I GG - Fessel oder 
Richtschnur für die bundesunmindbarc Verwalrung, NVwZ t989. S.8J4 H., 836; Maunz in: Maunz­
Durig-Ht·r2.og-Scholz, Gnmdgcsett., Kommentar, An. 87 Rz. }O. 

4 J .. Oundeselgenc ot Verwaltung bedeu tet nach Auffassung des Bundesverfas!J.ungs!;crichts, d~ß de.:m Bund (ur 
die Wahrnehmung der entsprechenden t\ufgab<, eine bestimmte Vcrwallungs(o rm vorgesdtricbcn wird. 
J . h. der Bund mU.ß die Au rgabe mit eigenen Verw;tl tungsl'innchtungen in der Form der St:latsverwJhung 
wahrnlo'hmcn, vgl. BVerfGE 61, l . 40f. Zum Diskus:oion$(;1nd vgl. Plagem:mn , Bachm:J.nn, Priv;Hr('chtli­
ehe Organisation der Deutschen Bundespost, DÖV 1987, S_ 807 H., S 10 bei Anm. '5, 16, und B. Groß· 
feld, H.Janssen. DÖV 199.h S. 424 ff. Zum Verbot der formellen Privatisierung vgL Maun7. (Anm. 42) 
Art. 87 Rz.. } I . - Die teilweise.: Ausbgerung von Aufg:J.bcll der Bundespost In loo~~. ige Tochtergesellschaf­
ten (Eigcngescllsdl:lf(cn) privaten Rechts stelh In diesem Zusanll'lleuhang ein be-sonJercs Problem d.1r, 
vg1. d,"ti'.u 1- Plagemann, Die erwerbswirtschafdiehe Bctatlgunt; de r DCUlschen Bundespost durch Eigen~ 
gcsellsch.utcn, 1992. 

44 So die vor allem VOn H . Lecheier und W. Leisnc-r verlrel~ n t Auffa.ssung, d:l Post und Bahn Teile der 
Leislungsverwallung seil'n, und zwar einer LClslungsvcrwaltung, die stark hoheitlich geprlgt sei und 
deshalb In der Hand von Beamtcn lil'gen musse . Vg,1. H_ LecheIer, Privatisierung - cin Weg zur Neuord­
nung der Slaatsleinungcn \ ZBR (98o, 5.69 H_; ders., Dic Beamtcnaurgabc n nach dem FunkTioos \'orbe­
hnlt des GG , 1986; dcrs., Gn-nzen fur den Abb.lU von S,a3ts leistungell, 1989; W. Lei:S: l1cr, Beruf!lbe:lm­
tentum und Entstaatlich uns, DVDI. 1978. S. 733 H.; ders .• Legitimation des Bcrufsbl';UlHClllUIllS aus der 
Aufgabenerfullung, 1988. Lct:hcler weIst z_ B. darauf hin . .. daß wichtige Bereiche d~r LcislungSycrwal­
rung durch hoheitliche Befugnisse deran gepr.-igt werden , daß sie insgeSA mt \Ion vornherein der 
Hohcits\.crwalrung zugeordnet werden mussen: ;]Is Beispiel seien hier genannt der Unterrichtsbereich 
( ... ), Bundesb,hn ( ... ) und BunUcspoSl, . ZBR 1980. $.71. 

4S Dcmzurolgc dürfen Beamte nur dort e;llg~~sct'l.t werden. wo die Art der wahrl.u.nehmclldcn Aufgabeo 
dies gebietet, vgl. Jung, Die Zweispungkt.·1{ des offcntbchcll Dienstes, 1971j j . lsensce, ]3camccllstreik . 
Zur rechtlichen ZulassigkeH des Dien tk:tnlp fcs, 1971; W_ ~fh iC'lllc , Der offentlich~ Dienst in der VNlolS­
sunssordnung des Grundg('sf:lZC S (An.)) GG), 1961; ders .• Der Aufgabenbereich der An&c~t c lltcn Im 
offemJic.:hen Dienst (und die hohci tsreehdichen Bef ugnissc nach Art. n Abs. 4 des Grundgcst·tz.es) , 1962; 
AK-GG -Schuppert. 2. Auf!. 1989. Are. JJ Abs.4 und 5 GG. Rdnr. 21 H.; H.-]. Pcine, Der f unktionsvor­
bcbalr des Berufsbeamtcntums, in: Die Verwaltung, 17 (1984), S'4t5H. 

46 E. Schmidt-Aßmann. G. Fromm, Aufg.lben und Organisation Jer Deutschen Bund esbahn in verfas­
sungsrechdichtr Sicht. (986. S. I 2S. Ebenso G. F. Schuppen, Verfassungsrechdlche ProblC-TlH' der Priva­
tisierung der Untt."rnehmen der Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundesbahn, Rt'chtsgutJ.chttn 
im Auftrag der SPD·Fraktion. unvcrOff., 1992, S. 37 H .• 6S. unter Verweis auf dlc europarechtlichc Ent~ 
wicklung; "gI. dJZ.u 1. Hoc:bbaum. Die Aktion dcr EG-Kommission zur Liberahsierung des offendichcn 
Dienstes, ZBR t989, S. 33 ff. Im Ergrbnls ebenso R. Scholz. Berufsbcamtentum nach der Wiederyereini­
-gung - Die PcrsonalsIruktur der Deutschen Bundespost, GUTac.hten, unvcroff., 1992, S. p. 

47 BVcrfGE 12, 20j H.; 46, 120 H. 
48 Vgl. AK-GG-ßull, 1. Aufl. 1989, Art.87 Rdnr.7o; M,"nz (Anm. 4') An.S7 Rdnr.46 . 
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post i. s. von Art. 87 Abs. I S. I GG nicht auf einen bestimmten, bei Inkrafttretcn dcs 
Grundgesetzes vorhandenen staatlichen Organisationsz.ustand festgeschrieben wor­
den sei. Dementsprechend werde mit der Übertragung der Aufgaben des Post- und 
Fernmeldewesens auf den Bund als unmittelbare Bundesverwaltung nicht ein für 
allemal festgelegt, welche Einrichtungen im einzelnen Aufgaben dieses Sachbereichs 
wahrnehmen sollen und in welcher Organisationsform diese Einrichtungen zu füh­
ren sind. 49 In Konsequenz dieser keineswegs unumstrittenen Auslegungl • schaffte 
der Bundesgesetzgeber die überkommene einheitliche Behördenstruktur der Dcut­
schen Bundespost ab und schuf die horizontal dreigegliederten Teilbereiche Post­
dienst, Postbank und Telekom. Am Grundsatz des Art. 87 Abs. I GG, daß die 
Deutschc Bundespost (ebenso wie die Deutsche Bundesbahn) in bundeseigener Ver­
waltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt wird, wurde abcr weitcrhin 
festgehalten . 

3. Die Postreform I in der jl1ristischen Kritik.· Inhalt und Grenzen des Art. 87 
Abs. J GG 

Die verfassungsrechtliche Kritik an der Postrefoml richtete sieh insbesondere dage­
gen, daß der Organisationsvorbehalt des Art. 87 Abs. I S. I GG durch die neuen 
Entscheidungsstrukturen unterlaufen werde. Die wesentlichen Entscheidungen im 

Post- und Fernmeldewesen müßten von Verfassungsorganen des Bundes (Parlament 
oder Regierung) getroffen werden". Auch wenn die dem Bund im Poststrukturge­
setz eingeräumten Einflußrechte auf die drei Postunternehmen über eine bloße 
Rechtsaufsicht hinausgingen (vgl. §§ '5, 25, 27, 28 u. 30 PostVerfG), hätten deren 
Vorstände doch in wichtigen Sach- und Personalangelegenheiten ein Alleinentschei­

dungsrecht (vgl. §§ 23, 24, u. 28 PostVerfG), so daß dem Bund die verfassungs recht­
lich zwingend übertragene volle Fachaufsicht genommen werde, die erst ermöglicht, 
substantielle Vorstandsentscheidungen aufzuheben oder zu ersetzenY. Außerdem 
widerspreche die teilweise Aufgabenerfüllung der Bundespost in privatrechtlichen 
Verwaltungsformen ll wegen der damit verbundenen organisationsrechtliehen Ver­
selbständigung gegenüber der ori.ginären Rechtsträgerschaft des Staates den Organi­
sationsprinzipien unmittelbarer Staatsverwa.ltung. l4 Einige Kritiker der Reform der 
Organisationsstruktur der Deutschen Bundespost sahen insbesondere in der weitge­
henden institUtionellen Verselbständigung der Postunternehmen auch einen Verstoß 
gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Denn für die durch Art. 87 Abs. I 

GG garantierte Gemeinwohl funktion des Staatsunternehmens Deutsche Bundespost 
sei die parlamentarische MinisterveranrwortLichkeit unabdingbar, der Ressortmini­
ster könne aber im Rahmen der neuen Organisationssuuktur Weisungsrechte aus 
den bestehenden Dienst- und Arbeitsverhältnissen postverwaltungsintern gerade 
nicht mehr ausüben (Arg. § 48 PostVerfG).H 

49 Rl'g-Entwurf) BT-Drs. 1111.854. S. 36. 
~o Vgl. wm Stand der Diskussion B. Großfeld, H.Janssen, obv 1993. S. 424 H. 
51 So Fangmann in der Anhorung de!i Bundestagsausschu.ss c.~ fur das Posc- und fe,rnmeldcwesen zum 

Posrverfassu ngsgeserz., hier ZH. nach H. Fangmann, \'<'.$cht'urlc, M. Schwemmk, E. \'?dmer, Handbuch 
fur POSt und Telekommunikation. Poststruk(Urgeset1... BaslskommentJr, 1990, § I Rz..7. 

51 So die ubcrwie~tnde Meinung der vom Bundesc;lgs-aUsscb uß fur das POSI~ li nd Fernmeldewesen zum 
PosrverLls. un~sgcset7. 3n~chbnen Recht swiss(:nschaftler (Diltmann BT~PF-S, S.601; ß:.mi.s BT-PF-S, 
S. 611; RoHnagd ßT~P ··S,S. 621; ßadurOl BT-PF-S, S. 629; Fangmann BT-PF-S, S. 640 sowie in eR 1989, 
S.6)0). 

53 Gem. § 7 POStG und § 9 rAG sind die Rechtsverhaltnisse zum P(l~tkunden p!'lvatrechdicher Natur. 
54 Maunz (Anm. 42) Art. 86 Rz. 2., Art. 87 R7 .. 26.2.9 ff.. 47; Ohnhei"L·r, Postrt:.ht, 4. Aufl. 1984. S. 97. 
55 A. Roßn;;lgd, P. Wedcle, Dil.' Reform der Deutschen BU[lJl:~pUSllm Licht cl<:" Dl:mokrati~prinzips, DVBI. 

'933, S. 562ff., 564, 565. Ahnlirh F.mgmalln (Anm. 51,52). 
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Demgegenüber hielt eine deutlich liberalere Interpretation des Art. 87 Abs. [ GG,6 

es für ausreichend, wenn von den organisamrischen Voraussetzungen her die recht­

liche und tatsächliche staatliche Beherrschbarkeit der Bundespost im Interesse der 

angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit den für das Post- und Fernmeldewe­

sen spezifischen Dienstlcistun~cn sichergestellt werde." Für die staatliche Beherr­

schung spiele die Organisationsform öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich nicht 

die entscheidende Rolle . Im Lichte dieser Auffassung stellten sich verfassungsrecht­

liche Probleme bei der Postreform von' 989 nicht. 

4. Die Postreform I - ein Übergangsmodell zur Postreform 11 

Die 1989 von den Initi.mren als »Jahrhundertwerk . gefeierte Postreform stellte der 

BMPT nach genau zwei Jahren erneut zur Disposition. Jetzt wird dicse Reform, wie 

von den Kritikern damals geargwöhnt, umgedeutet: "Nachdem die gute alte POSt 

dcn crsten Schritt zur Reform - Aufsplitterung in drei Unternehmcn - bereits gctan 
hat, sollte der zweite zwangsläufig sein.",8 Nach der skizzierten Debatte zu Art. 87 

Abs. 1 GG ist freilich klar, daß dieser zweite Schritt, soll er Privatisierung lauten, 

nicht ohne Grundgesetz.ändcrung - und damit die Zustimmung dcr SPD-Opposi­

tion erfolgen kann. Daß eine Reform der Reform vonnÖten ist, darüber besteht 

erstaunlicherweise bei allen Interessierten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

Einvernehmen. Auch SPD und DPG sehen Konstruktionsfehler im Poststrukturge­

setz von 1989 und haltcn eine Modernisierung der Unternehmensstruktur zur 

Stärkung "der Marktchancen, Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationa­

len Rahmen sowie der Finanzkraft der DBP-Unternehmen und zum Erhalt und zur 

Optimierung der wirtschafts- und industriepolitischen Handlungsmöglichkeiten im 

Kommunikationssektor« für erforderlich, wollen dabei aber an der verfassungs­

rechtlichen Verpflichtung des Bundes zu einer flächendcckenden modernen, sozial­

und verfassungsverträglichen Kommunikationsversorgung durch die Deutsche Bun­

despost festh.lten .!? 

Der heute für die DBP bestehende Reformdruck beruht nicht etwa unmittelbar auf 

EG-rechtlichen Vorgaben , die eine Anpassung der Unternehmensstruktur der natio­

nalen Post- und Tclekommunikationsbetriebe erzwingen würden, sondern ist mittel­

bar eine Folge der europäischen Liberalisierung des POSt- und Telekommunikations­

sektors. Auch wenn die Bundesrepublik neben Großbritannien als »Musterland bei 

der Liberalisierung« gilt60
, hat die [989 neugestaltete Unternebmensverfass ung mit 

der Mischung vo n Behördenstrukturen für den hoheitlichen Bereich und betriebli­

cher Unternehmensführung einen Zwitter erz.cugt, der oficnbar zu erheblichen 

Reibungsverlusten bei der Abstimmung der ünternehmenspolitik zwischen BMPT 

und den jeweiligen Vorständen geführt hat. Dadurch hat er den Drang zur AutOno­

misierung der Unternehmen zusätzlich beflügelt. Die den Gewinnertrag belastende 

56 Sir wird insbesondere von ßarbara Ma,Yl'r ausfuhrLch bcgrundcr, Die Bundespost: Wirtsclu.fc .... un(: mc:h­
men oder Lcistungsbehorde, 1990; weitere Literalurnachweise bel Großfcld, Jansscn OÖV 1993. 
5.424 fr. 

17 Dieser Ansicht zufolge gibt es IcdiRlich einen kJeincn inneren Kreis \'ün Tatigkeltcll Im lll"rcich des POSI­

und f('rnmeldcwes<:ns, der sich als spezifi sch hoheid ic::hr Tatigkt'lt quahflz icrcll l.ig( und der dementsp re­
chend in Form dl'S of{(·ndic.:hen Rechts oJcr von enern Beliehenen wahrgenommen werden muß. Ein um 
diesen Kernbereich herum gebgcftcr wesen tlich großcrcr K felS von Leistungen brauche: von ihrem \,\fescn 
her niche vom Staat, son cl t!'01 konn~ ebenso auch vOn Prlvatuntcmc-hmcn erbracht werden. B. Maycr, 
(Anm. )6), 5. 107 r. , S. 10 9 

58 P. Bolkcr. Der Spiege] Nr. 45 v. 2. . 11. 1992. 
S9 Vgl. Ergebnispapier der gc.> mClnsaml'n Arbcltsgruppe von DPG und SPD ... fur eInt.- zukunftsweiscl'ldc 

Post_reform! ... . v. 15 . S· 199a, unvc:roff. S. I. 

60 Vgl. Dil' Zeil , Slart in den Clinch, Nr. 52 v. IS. I:!.. '992, S. 19· 
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Schwerfälligkeit der Unternehmenskonstruktion drückt sich speziell bei der Tele­
kom darin aus, daß die deutsche Telekom hinsichtlich Umsatz und Beschäftigung das 

drittgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt ist, aber nach Umsatz je Mit­
arbeiter nur an zwölfter Stelle steht. 6• Die von der EG in Aussicht genommene 

Entmonopolisierung des Telefondienstes6' wird den Wettbewerbsdruck auf die deut­
sche Telekom noch erhöhen, da die finanzielle Leistungsfähigkeit dieses Staatsbeuie­
bes entscheidend vom Tclefondienst, der knapp 75% ~eine~ Gesamtumsatzes 

ausmacht, abhängt. Die Notwendigkeit einer erneuten Postreform resultiert also 

neben den internen Konstruktionsmängeln der Postreform I und der von diesem 
ersten Verselbständigungsschritt ausgehenden Autonomisierungsdynamik vor allem 
aus den durch die EG-Liberalisierungsmaßnahmen entstehenden neuen Marktkon­

stellationen, die den internationalen Konkurrenzdruck auf dem heimischen Markt 
weiter verschärfen. Präjudizien für die Wahl der Unternehmensform ergeben sich 

jedoch aus EG-Recht nicht. 

V P,·ivatisierungsmodelle: Organisationsprivatisierung, unechte 
Aufgabenprivatisierung und echte Aufgabenprivatisierung 

Die Zielvorstellungen der Bundesregierung für die Umwandlung der Postunterneh­
men, allen VOran der Telekom, sind eindeutig: Favorisiert wird die Umwandlung der 
Postunternehmen in Aktiengesellschaften. Die Wahl der privatrechtliehen Organisa­
tionsform läßt freilich offen, ob die Postunternehmen 
- auch künftig Teil der Bundesverwaltung bleiben (öffentliche Verwalrung in priva­

ter Rechtsform, sog. , Organisationsprivatisierung« : Modell Flugsicherung), 
privatisiert werden mi t der Folge, daß sie künftig im Grundsatz nur mehr privat­
wirtschaftliche Aufgaben erfüllen, wobei jedoch der Bund eine rechtlich definierte 

GarantensteIlung hi.nsichtlich der Grundversorgung mit Leistungen auf dem Ge­
biet des Post- und Fernmeldewesens übernimmt und entsprechende ReguLierungs­

befugnisse gegenüber den Unternehmen erhält ("unechte Aufgabenprivatisie­
rung« : Modell Bundesbahn) 

oder eine »echte. Aufgabenprivatisierung vollzogen wird, so daß für den Bund das 
Post- und Fernmeldewesen nur noch unter fiskalischen Gesichtspunkten Bedeu­
tung hätte. Der politisch-parlamentarischen Verantwortlichkeit des BMPTwäre 

die Grundlage entzogen. Dementsprechend endielen auch die verfassungsrechtli­
chen Bindungen bezüglich des von den privaten Unternehmen wahrzunehmenden 
Geschäftskreises - mit Ausnahme der sich aus Art. [0 GG ergebenden Grund­
rechtsbindungen. 

Sowohl bei der »unechten« wie bei der "echten« Aufgabenprivatisierung sind die 
ehemaligen Postunternehmen nicht mehr öffentliche Verwaltung, so daß die für Be­
hörden zu beachtenden Grundsätze des Verwaltungsrechts keine Anwendung fin­
den. Bei der »echten« Aufgabenprivatisierung würden darüber hinaus aber auch 

staatliche Regulierungsauflagen nicht mehr greifen, weil deren Formulierung und 
Durchsetzung hoheitliche Befugnisse voraussetzen. Regulierung findet in diesem 

Fall lediglich im Rahmen des allgemeinen Kartell- bzw. öffentlichen WirtSchafts­
rechts statt. 

61 Vgl. Der Spiegel 51, 1992, S. 122. Zur winschahlichen Lilge der Telekom aus be[ricbswinschJfthrhcr 
Sicht vgl. L. Lachnit, Der Betrieb 1993. S. 545 ff. 

62 Nach den Vorstellungen de-r EG·Kommis.s ion sollen Teiefonbcllutzer bei In· und Auslandsgesprachen 
spaleSleIn ".unl 1.1.1998 die W;thl zwischen mducreo Anbietern haben, vgl. r-AZ v. 29·4· 1993. 
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Im Zuge der Vorbereitung der PoStreform II sind alle Varianten durchgespielt wor­
den. Die Bundesregierung und die sie tragenden ParlamentSfraktionen bestanden auf 
der Umwandlung der Postunternehmen in Akt iengese llschaften im Rahmen einer 
echten Aufgabenprivatisierung, während die SPD gespalten war: Teils favorisierte sie 
- ebenso wie die DPG - eine Umwandlung der Postunternehmen in selbständige 
Anstalten des öffentlichen Rechts nach dem Muster der Deutschen Bundesbank und 
der Westdeutschen Landesbank, womit das Post- und Fernmeldewesen weiterhin 
Teil der Bundesverwal tung bliebe, aber in vergleichbarer Weise wie private Unter­
nehmen am Geschäftsverkehr teilnehmen könnce. Ein anderer Teil der SPD plädierte 
hingegen für die aktiengesellschaftliche Lösung in der Form einer unechten Aufga­
benprivatisierung, also mit weitreichenden staatlichen Regu I ierungsbefugnissen. 
Diese Auseinandersetzungen im Detail nachzuzeichnen, würde den Rahmen dieser 

Abhandlung sprengen. Nach dem derzeitigen Stand lieg t ein Kompromißvorschlag 
vor, der in den Beratungen der incerfraktionellen Gesprächsrunde Ende Mai '993 
formuliert wurde. 

V/. Der politische Kompromiß vom Mai 1993' Aktiengesellschaften ,mter 
dem Dach einer öffentlich-rechtlichen Holding 

Dieses Modell6
) offeriert gegenüber den bisher erÖrterten Vorsclclägen eme neue 

Variante: Danach sollen die Unternehmen der DBP in Aktiengesellschaften umge­
wandelt und die Interessen des Bundes ihnen gegenüber von einer Holding in der 
RechtSform einer selbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts wahrgenommen 
werden. 

Bis zum Auslaufen der Vorbehaltsrechte (Monopole) nach EG-Recht - nach derzei­
tigem Stand: bis Ende '997 - soll der Bund die Mehrheit am Aktienkapital von 
1clekom und Postdienst halten, danach mindestens eine Sperrminorität. Die Mono­
pole des Bundes sollen auf die Aktiengesellschaften übertragen werden. Ausländi­
sche Beteiligu ngen dürfen nicht zu einer Sperrminorität füh ren. Hinsichtlich der 

Mitbestimmung in den Aktiengesellschaften ist noch keine Festlegung getroffen. 
Während die Koalitionsfraktionen die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes 

von '976 befürworten, plädiere die SPD für eine uneingeschränkte Mitbestimmung 
nach dem Moncanmitbestimmungsmodell. 

Zu den Kompetenzen der Holding, die das Kapital des Bundes hält, sollen insbeson­
dere gehören: die Verwaltung der Beteiligung, das Herstellen eines Ausgleic hs bei 
den operativen Aktiengesellschaften aus den Dividenden, ÜberieilUngsmaßnahmen 
für das Personal, die Weiterführung der bestehenden betrieblichen Sozial- und 
Selbsthilfeeinrichtungen, der Abschluß von Manceltarifverträgen, das Ausarbeiten 

von Führungsgrundsätzen für die Aktiengesellschaften sowie das Überwachen und 
Koordinieren von Unternehmensplanungen einschließlich der Einhaltung der Infra­
strukturaufgaben. Entscheidungen der Holding sollen in Planungskonferenzen mit 
den Aktiengesellschaften vorbereitet werden. 
Zur Umsetzung dieses Konzepts wird sinngemäß folgende Grundgesetzänderung 
vorgeschlagen: 

» I. Hoh eitl iche Aufgaben in der Telekommunikarion und im [)osrwesen nimmt der Bund 
wahr. 

6J Vgl. hienu die Berichte in fAZ v. [4 . und 10. 6. 199.\ . 
64 fAZ v. [6. u. 2.9· 6. [99J . 
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2. Die Sicherung der Infrastruktur im Tclekommunikations- und Postbereich ist Staatsaufgabe. 
Die Infra:-.trukturdiensrleistungcn werden von den Unternehmen der DBP und durch \,\>'enbe­
werber vorgenommen. Die St;latsaufgabc wird durch die Re~lJlierlJng erfüllu( 

Die Neuorganisation des Post- und Fernmeldewesens und die Sicherung des staat­

lichen Infrastrukturauftrags soll damit also unter Parlamenrsvorbehalt gestellt wer­
den. 
Für wenige Tage sah es so aus, als ob mit diesem jüngsten Kompromißvorschlag vom 

22.5.1993 die Postreform II besiegelt sei. Am '3.6.1993 kündigte die SPD jedoch 
an, daß sie Nachverhandlungen verlange und die Entscheidung der Bundestagsfrak­

tion erst im Oktober fallen werde. Der Mehrheitsbesitz des Bundes an den Aktien 
von Telekom und Postdienst müsse dauerhaft gesichert sein, die Postunternehmen 
dürften nicht mit privaten Wettbewerbern auf eine Stufe gestellt werden und die 

Kontinuität der Tarifpolitik müsse gesichert sein. Bundespostminister Bötsch signa­
lisierte insoweit Entgegenkommen, als die Kapitalmehrheit des Bundes gesetzlich 

festgeschrieben werden solle, zumal diese Bestimmung später jederzeit wieder geän­
dert werden könne. Nachverhandlungen hätten aber ansonsten keinen Sinn 64 

Eine angemessene Einschätzung des Kompromigvorschlags vom 22. 5. 1993 ist der­
zeit insofern schwierig, als die Funktion der Holding nicht präzise bestimmt werden 
kann. Weder ist klar, nach welchen Kriterien und in welchem Umfang sie einen Aus­

gleich zwischen Postdienst und Telekom aus den Dividenden herstellen soll, noch wei­

che Rechte ihr im Zusammenhang mit der Sicherung des Infrastrukturauftrages und 
der Überwachung und Koordinierung von Unternehmensplanungen zustehen wer­
den. Sicher ist nur soviel, daß die aktienreehrliche Crundlage ihrer beherrschenden 
Stellung in dem Maße schwinden wird, wie sich das von ihr gehaltene Kapital des Bun­
des an Telekom und Postdienst auf schließlich 25% plus eine Aktie reduziert. Ihre 
Ausgestaltung als Anstalt des öffentlichen Rechts garantiert zwar den staatlichen Ein­
fluß auf die Holding. Inwieweit dieser jedoch auf die Aktiengese.llschaft dauerhaft 
weitergegeben werden kann, muß zudem deshalb skeptisch beurteilt werden, weil 
zwischen der Holding und den Aktiengesellschaften keine Beherrschungs- und Ge­
winnabführungsvcrträge vorgesehen sind. Tm Zweifel wird man unterstellen dürfen, 

daß eine kompetente Lenkungsinstanz nicht gewollt ist. 
Im Gegenzug zu der die Interessen des Bundes verwaltenden Holding sollen die 
Postunternehmen privatisiert werden. Hinsichtlich der Postbank ist dies sogar un­
eingeschränkt der Fall. Sie soll sich auch aus der Verzahnung mit dem Postdienst 
lösen können. Welche Konsequenzen sich aus der geplanten Übertragung der Mono­

pole des Bundes auf die Aktiengesellschaften ergeben und ob eine solche Regelung 
wettbewerbsrechrlich zulässig ist, isr ebenfalls noch nichr absehbar. Auch über die 
Verwendung der aus dem Aktienverkauf erzielten Erlöse schweigt sich das Eini­
gungspapler aus. 
Ungeachtet dieser offenen Fragen ist der Komprorniß im Ergebnis ein Sieg der Pr i­

vatisierungsstrategie der Regierungskoalition. Im Klartext läuft er auf eine Aufga­
benprivatisierung hinaus, die im wesenrlichen zu Überleitungszwecken bemäntelt ist 
mit einer öffentlichrechtlichen Holding65 Die Sicherung der Infrastrukturaufgaben 

wird zwar als Staatsaufgabe im Grundgesetz festgeschrieben, im Prinzip jedoch dem 
Wettbewerb überlassen und die staatliche Regulierungsfunktion weit zurückgenom­
men. Als Zugeständnisse von Seiten der Bundesregierung wird man die formelle 

6j DI(· Richtlgkeit UU:Sl'r Einschatzun~ best:.ltigt der Verlundlun ).;sfuhrer der SPD-Dek~,ltio n, Bcrnr,Hh. 
Nach se iner AuffJ.s~ u ng sci c-i n(" uffl·mhch-rcchdiche Holdmg fur (" ine Übcrg-:l ngszeic vün 10 bis I j 

Jl hren verrrelbar. .. D;l1l3Ch wird Jede Regierung eint: Akti engesell schaft als Dach fur die Postunterneh­
men biJden «, Zlt. nach FAZ v. 14.6.1993. 
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294 Zusammenführung der Postunternehmen unter dem Dach einer öffentlichrechdi­
ehen Holding, ihre Tarifzuständigkei t für lvhnteltarifverträge, die Weiterführung der 
betrieblichen Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen der DBP und eventuell den noch 
ausstehenden Mitbestimmungskompromiß werten dürfen. Der DPG gehen diese 
Zugeständnisse »trotz positiver Ansatzpunkte . M angesichts der lInklaren Aufgaben­
steIlung der Holding, der uneingeschränkten Privatisierung und Verselbständigllng 
der Postbank sowie der fehlenden verfassungsrechtlichen Privilegierung der Holding 
und der Postunternehmen als Trägerin des öffentlichen Infrasrrukturauftrages nicht 
weit genug. Deshalb lehnt sie diesen Verhandlungskompromiß ab. 

VII. Die Personalüberleitung im Fall der Privatisienmg der Deutschen 
Bundespost 

1m Zentrum der beabsichtigten Postprivatisierung mit dem Ziel der Wettbewerbsöff­
nung steht das Interesse, die »Fesseln des öffentlichen Dienstrechts. zu sprengen. 

Angesichts des hohen Beamtenanteils unter den Beschäftigten der DBP stellt sich 
damit das Problem , wie eine grundgesetzkonforme Überleitung der Beamten gestal­
tet werden kann. 
Die denkbar einfachste Lösung scheitert an finanziellen Gründen: Die Beschäfti­
gungsverhältnisse werden derart attraktiv ausgestaltet, da(\ die Beamten frei willjg aus 
dem Dienst ausscheiden lind A.rbeitnehmer werden. In diesem Fall müßte nach 
Schätz.ungen aus dem BMPT allein für die Nachversicherung der ca. 334 000 Beam­

ten in der gesetzlichen Rentenversicherung ein Betrag von 48 bis 64 Milliarden DM 
aufgewendet werden - ein Betrag, der die derzeitigen Rückstellungen für laufende 
Pensionen und Anwartschaften io den Unternehmen der Deutschen Bundespost bei 
weitem übersteigt6l Folglich gehen die Pläne des Ministers dahin, die künftigen 
Eigentümer der Telekom von diesen absehbaren Personalfolgekosten zu entlasten 
und sie auf den Bund überzuwälzen. 
Deshalb wurden im BMPT und BMI eine Reihe von Modellen diskutiert, die es 
ermöglichen sollten, die im Dienst des Bundes stehenden Beamten als Bundesbeamte 
zu führen, aber ih.re Arbeitsleistung in der Aktlengesellschaft erbringen zu lassen. Zu 
diesem Zweck sollten die Beamten zunächst auf eine neu w bildende Personalbe­
hörde des Diensthen·n Bund übergeleitet werden; für den dann vorgesehenen 

Arbeitseinsatz bel den Aktiengesellschaften wurden folgende Varianten geprüft: Be­

urlaubung, Zuweisung entsprechend § 12)0 BRRG, Beleihung des privatislerten 
Unternehmens mit Dienstherrenbefugnlssen, wobei das Direktionsrecht zwischen 
Bund und den Vomänden der Aktiengesellschaften geteilt wird, und Diensrlei­

stungszuweisung nach dem für die Bundesbahn geplanten Modell. 
Da Beurlaubung und Zuweisung nach § 12}O BRRG nur freiwillig lind für einen 

begrenzten Zeitraum möglich sind, müßte ähnlich Wle bei der Überleitung des Bahn­
personals geplant eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die die beamten­
rechtlichen Beurlallbungsregelungen erweiten-"g Angesichts der Ungewißheit, wie-

66 Vgl. hier:z.u DPG, Hauprvorstlnd, Sonderschreiben Nr. 1/1993 .. Strukturelle EntWicklungen der DPG « 
\', 7· 6. 199}· 

67 Konzcplpapier (Anm. 17) S. 16ff. 
6S § 13 Abs.l des Gesclzentwuds uber die Grund ung der OBAG cr!cidHcrt die Pcrson:llubc.'r1eitung der 

BI.';umen Im Weg..: der BcurJaubung durch die l.cgaldcfmirion. daß . ßeurl~ubungcn von Beamten dt=..'i 
Bundeseisenbahnvcrmogcns zur Wahml'hmung cinC'r T31igkeit bel der DßAG (.hcnsthchen Interessen 
(dienen) .. . WH.' es in der Begrundung hicrz.u heiß" soll der beurlaubte Beamte wahrend dieser Zelt die 
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viele Beamte von dieser MögLichkeit Gebrauch machen werden, Wh sich auf diesem 

Wege das Überleitungs problem des Personals aber auch nicht lösen. Deshalb sah sich 

die Bundesregierung gezwungen, die bestehenden gesetzlichen Instrumentarien der 

Personalüberleitung grundlegend fortzuentwickeln. Hierbei wurde schließlich in 

den Privatisierungsfällen der Flugsichenll1g und Bahn der neue Typus der Dienstlei­

stungs-Zuweisung entwickelt. Es ist davon auszugehen, dag er auch für den Bereich 

der DBP Pate stehen wird. 

Die sich in diesem Zusammenhang stellenden verfassungsrechtlichen Probleme wer­

den besonders an dem zunächst favorisierten Alternativmodell der Beleihung deut­

lich. 

J. Beleihung 

Nach geltendem Beamtenrecln können weder natürliche nocil juristische Personen 

des Privatrechts Dienstherren von Beamten sein: Dienstherrenfähigkeit besitzen 

nach der zwingenden Vorschrift des § 121 BRRG nur der Bund, die Länder, die 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie diejenigen sonstigen Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre­

tens des Gesetzes (1.9.1957) Dienstherrenfähigkeit besagen oder denen sie nach 

diesem Zeitpunkt durch Gesetz, Rechtsverordnung oder genehmigte Satzung verlie­

hen ist. Als gesichert gilt demzufolge in der beamtenrechtlichen Literatur, dag die 

Fähigkeit, Reamte zu haben, »Ausfluß der Staatsgewalt (ist). Nur soweit der Staat die 

Wahrnehmung obrigkeitlicher Aufgaben auf andere Rechtsträger überträgt, können 

diese Dienstherrenfähigkeit erlangen. Rechtspersonen des Privatrechts (Aktienge­

sellschaften, GmbH's usw.) haben obrigkeitliche Aufgaben nicht zu erfüllen und 

können daher niemals Beamte haben.«69 

Dieses beamtengesetzlich festgelegte Prinzip lägt sich auch durch eine - etwa gesetz­

lich statuierte - »Beleihung" eines Privatunternehmens nicht durchbrechen. Denn 

daß Privatrechtspersonen »niemals" Beamte haben können, folgt nicht zuletzt aus 

den Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaats nach Art. 20, 28 Abs. T S. T 

GG. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bremisehen Perso­

nalvertretungsgesetz vom 27.4.1959,0 ist in der Rechtsprechung allgemein aner­

kannt, dag das Letztentscheidungsrecht Ln personalrechtlichen Angelegenheiten der 

Beamten bei einem - unmittelbar der Regierung verantwortlichen - Dienstherrn 

verbleiben mug-" O cr Hessische Staatsgerichtshof hat diesen Grundsatz" auch auf 

die personalrechtlichen Angelegenileiten der Angestellten erstreckt, die im hoheitli­

chen Bereich tätig sind. 

gleichen KoalilIOnSr(·, htl! :aus An. 9 GG haben wie andere Arbeitnehmer und die Zeit der ßeurlau bun g 
wird als ruhcgeh;lhs(:;!.h igc D ienstzeit 1- S. des BcamH· lwcr.sorg\J n s s.~ C'sC I.,.e,5 ancrk\tnm, die Deutsch/.' Bahn 
AC zahlt hierfur ;l. 11 d.l5 Bundesclst·nbahnvnmogcn ei !1 l'n Ver:w rgull ~s'l.u$Ch bg (BR-Drs. J J [/ 93 S.84)· 
Ob diese Regelung rillen cigcnstal1dq:;c ll, nCllcn BcurlaubungM:1 tbcst:mcl schafft oder nur im Rahmen der 
bestehenden beamtenrechdicl!c.n Beurbubungsnormcn An wendung Gnden soll, ist unklar. 

69 Plog/Wledow/ßeck/Wehrneier, Kommentar z.um Bundcsbt-a mtcngts(" tz. SlJnd Juni [99[) § 2 !\:t .. 27. Fur 
G. r. Schuppen (Anm. 46) ergibt sich daf-aus nie Koos(!qutnz, daß dit.! Vc rl (·[hung vO n Diclln ht.!rrnfJ.hig­
keil entweder einen unzub ss[gcn FormenmlßbrJuch cb rstellc oder :1 15 neues Institut des Beamtenrechls 
neu geschaHen werden muß. 

70 ßVer fGE 9. > 6~ fr. 
7[ Ebd. U. Sattis teilt in sl"inem Rcthfs ~ut;"lchte n ",Zur WeLterbcschahlgung der Beamten in pri\';uislenen 

PostulHernehmcn«, erstcllt im Aufu3g des Bundesminlslers fur POSt und Telekommunikation, un \'croH., 
o.J. (1 .992) diese g·runds-at 7.. lichcn Bedenken nicht; er halt die Beleihung mit dcr Ausubung von Dienst­
herrnbdugnlsst'1l fu.r zul.issig auf der Grundlage einer gesetz li chen Erillachtigung und deI' dl'tnokralLsch 
legitimierten Kontrolle des .Beli ehenen durch deli ,.. u:t;tanrugen 1imscer, ebd., 5. 8 H., 36 f. 

72 Ul"lcil vom )0.4. [986, (Hess. ) Sta:HSanzciger z !l [986, 5.1989. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat Jas in Art. 33 Abs.4 
und 5 GG fixierte Rechr des öffentlichen Dienstes als »unmittelbar geltendes 
Recht«7; _zur Voraussetzung, daß der Beamte nur Stellen seines Dienstherrn verant­

wortlich ist, die durch ein hierarchisches Über- und Unterordnungsverhältnis eine 
Einheit bilden, und daß auch nur diese Stellen zu seiner Beurteilung und zu den 
Maßnahmen befugt sind, die seine Laufbahn bestimmen.« Diese Dienstherrenfllnk­

tion zählt das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich zu den »Regierungsaufgaben, 

die wegen ihrer pol irischen Tragweite nicht generell der Regierungsverantwortung 

entzogen lind auf Stellen übertragen werden dürfen, die von Regierung und Parla­
ment unabhängig sind; andernfalls würde es der Regierung unmöglich gemacht, die 
von ihr geforderte Verantwortung zu tragen , da auf diese Weise unkontrollierte und 

niemand verantwortliche Stellen Einnuß auf die Staatsverwalrung gewinnen wür­

den ... Die generelle Übertragung der Entscheidungsgewalt in allen personellen 

Fragen der Beamten an einen Ausschuß, dessen Mitglieder der Regierung nicht ver­
antwortlich sind, ist daher mir dem Prinzip des demokratischen Rechtsstaats im Sinn 
des Art. 28 Abs. I S. [ GG nicht vereinbar.«" Das Bundesverwaltungsgericht hat 

diese Rechtsauffassung noch in der Weise prä.zisiert, daß die Summe der dem Dienst­

herrn kraft seiner Dienstherrngewalt nach § t 2 t BRRG zustehenden Rechte gegen­
über den Beamten unteilbar ist, weshalb die .Zuweisung von Beamten zur 

Dienstleistung an Einzelpersonen, die nicht ihrerseits Organe von juristischen Per­

sonen des öffenrlichen Rechts sind, oder an juristische Personen des Privatrechts 
allgemein nicht zulässig« ist. 7S 

Daraus folgt: Wenn das Prinzip des demokratischen Rechtsstaats es schon aus­

schließt, auch nur dem Personalrat ggf. über eine Einigungsstelle erzwingbare 
Mitbestimmungsrechte in Personalangelegenheiren der Beamten sowie der hoheit­

lich tätigen Angestellten einzuräumen, dann gilt dies erst recht für die generelle 
Übertragung solcher Befugnisse, ja der Dienstherreneigenschaft insgesamt auf eine 

Rechtsperson des Privatrechts. Eine evtl. in Aussicht genommene Beleihung eines 
privatreehrlichen Postunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft ist nach diesen 

Grundsätzen evident verfassungswidrig. Daran würde sich auch dadurch nichts än­

dern, daß dem Bund die Rechtsaufsicht über den beliehenen (privatrechtlichen) 
Dienstherrn zustünde. 

Angesichts dieser verfassungsrechrlichen Bedenken wurde von seiten der beteiligten 
Ministerien alsbald eingeräumt, daß die Privatisierung von Bahn und POSt nicht nur 

die Änderung der organisations rechtlichen Grundgesetznorm des Art. 87 Abs. I GG 

erfordert, sondern zusätzlich die Änderung der Beamtenartikel. Der für den Postbe­
reich zunäcbst vorgesehene Grundgesetzvorschlag76 (Art. 143b?) orientierte sich 

noch am Beleihungsmodell : 

~DJe Beamten der Deutschen. Bundespost werden unter Wahrung ihrer Rechtsscellung und der 
Verantwortung des Dlfn5therm bei den privaten Unternehmen (weiter)beschajtigt. Die Unter­
nehmen iiben Diensthenenbefugnisse aus. Das Nähere regelt i'ln Br{ndesgesetz .• n 

7J BV.,fGE 9. 186. 
74 Ebd . S. 18, ([. 
7l BVerwGE 69. )0) H., )06. 

76 Der auf die Bahn bezogene Vorschlag für Art. 1433 Abs. r S. l Jautet: ~ ß(,3.mt~ der Bundcscisenhabnen 
können durch Gesetz unter Wahruns Ihr~r Rechtsstellung und der Vec.lnl"wonung dl!$ Dienstherrn einer 
priv.urechdlch organisierten Ei!aenbahn des Bundes zur Dienstleistung zugewiesen werden«, BT­
Drs. ! 2/ $015 v . .15 · 1. J993. 

77 Die: :mdcrc M6gllchkcit. d.as Beleihungslllodcll durch Ändcruilg dl'S Art. J) GG gangbar :LU machen, 
wurde vom Bundespostminister in einC'm Schreiben v. 17.11. '991 an das Bundesinnenminis[crium ln­
gesprochen, blieb aber im BeJ.mtcnressorr ohne positive Resonanz, ... gl. dc.:n HinweiS bei E. WchnC'r, 
Dienstrechtliche Perspektiven einer Poslrefonn 11 aus gewerkschaftlicher Sicht, ZTR '992, S. 456ff., 
4l7· 
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Die Gründe dafür, daß diese Konzeption schließlich fallengelassen wurde, sind nicht 
bekannt. Es liegt nahe, daß die Bundesregierung das Risiko, es könne sich bei dieser 
Norm um eine verfassungswidrige Verfassungsbestimmung handeln, als zu groß ein­
geschätzt hat. Durchgesetzt hat sich jedcnfaUs im Ergebnis die neu entwickelte 
Rechtsfigur der Zuweisung :wr Dienstleistung. 

2. Dienstleistungszuweisung 

Bei diesem ModeH werden die Beamten der PO$tunternehmen bei der Bundesbe­
hörde - nach dem Kompromißvorschlag vom Mai 1993 käme als solche bei der Post 
die Holding als se.lbständige Anstalt des öffentlichen Rechts in Fragc- formell als 
stellenständig geführt und von ihr bezahlt. Die privatisierten Postunternehmen 
"kaufen« die Dienstleistung der Beamten bei der Bundesbehörde, die Beamten er­
bringen ihre Dienstleistung ausschließlich in den »Entleiherbetrieben«. Die Rechts­
beziehungen zwischen Behörde und Aktiengesellschaften einerseits sowie die 
Rechtsverhältnisse der Beamten andererseits werden gesetzlich geregelt. 
Der aktuelle Gesetzentwurf zur Errichrung der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft 
(DBAG)'s hat diesen Typus der Dienstleistungszuweisung näher konkretisiert. Da­
nach werden gern. § 13 Abs.2 die Beamten des Bundeseisenbahnvermögens, die 
weder freiwillig aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden noch sich beurlauben las­
sen, der DBAG durch Gesetz zur Dienstleistung zugewiesen . Im Einzelfall können 
sie beim Bundeseisenbahnvermögen oder anderweitig eingesetzt werden. Die 
Rechtsstellung der Beamten als unmittelbare Bundesbeamte bleibt ebenso wie die 
Gesamtverantwortung des Dienstherrn erhalten, jedoch wird von ihr die Arbeitge­
berfunktion abgespalten. Das Weisungsrecht in dienstlichen Angelegenheiten wird 
der DBAG übenragen. Die Rechts.ufsicht hinsichtlich der Einhaltung der beamten­
rechrl;chen Bestimmungen steht dem Präsidenten des Bundeseisenbahnvermögens 
zu (§ 14 Abs. ,). 
Im Gegenzug zur Zuweisung der Beamten erstattet die DBAG dem Bundeseisen­
bahnvermögen die Kosten in dem Umfang, wie sie die Arbeitslcisrung vergleichba­
rer, neu einzustellender Arbeimehmer vergütet . 
Die Beamten wählen sowohl zu den beim Bundeseisenbahnvermögen gebildeten 
besonderen Personalvertretungen, die das Mitbestimmungsrecht in der den DBAG 
übertragenen Personalangelegenheiten der Beamten nach § 76 Abs. 1 BPersVG aus­
üben, als auch zu den Betriebsratswahlen in der DBAG (§§ '7, '9). Insoweit gelten 
sie als Arbeitnehmer und werden entsprechend den in § 17 Abs. '-4 enthaltenen 
Kriterien den Gruppen der Arbeiter oder Angestellten zugeordnet. Gleiches gilt 
h;nsichtlieh der Wahlen zu den Sprecherausschüssen der leitenden Angestellten und 
im Rahmen der Unternehmensmitbestimmung. Angestellte und Arbeiter des Bun­
deseisenbahnvermögens werden im Wege der Rechtsnachfolge unmittelbar Arbeit­
nehmer der DBAG. Die bestehenden Tarifverträge und Dienstvereinbarungen gelten 
bis zum Abschluß neuer Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen weiter 

(§ 15)· 
Dieses Überleitungsmodell der »Dienstleistungs-Zuweisung. ist die gesetzliche 
Ausgestaltung der vertraglichen Form der »Dienstleistungsüberlassung« . Diese 
wurde erstmals in Zusammenhang mit der probeweisen, regional begrenzten Zusam­
menführung des Bahnbusverkehrs und des Postreisedienstes in einer privatrechtli­
chen GmbH entwickelt und sowohl vom Bundesarbeitsgerieht mit Urtei.! v. 
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17. I. 1979" als auch vom Bundesve rwaltungsgericht mit Urteil v. 7.6. 198480 für 
zulässig erachtet. Auf die Auseinande rsetzung mit diesen durchaus problematischen 
Entscheidungen kann hier insowei t verzichtet werden,s. als der Typus der Dienstlei­

stungsüberlassung an private Unternehmen nunmehr eine gesetzliche, zudem verfas­

sungsrechtlieh mit der Einfügung der neuen Art. 143" bzw. 143b GG abgesicherte 
Regelung ind Gestalt der DienstIeiswngszuweisung der Beamten finden soll. Die 
beabsichtigte GG-Änderung für die Bundesbahn lautet: 

"Beamte der Bundeseisenbahnen könn en durch Gesetz unter \'V'ahrung ihrer Rechtsstellung 
und der Veranrwortung d('s Dienstherrn ei ner privat'rechdich organisiertl'11 Eisenbahn des Bun­
des zur Dienstleistung überwiesen werden, « 

Der Zweck von geselzlicher Dienstleislul1gszuweisung und vertraglicher Dienstlei­
stungsüberlassung ist jedoch derselbe. Es geht einerseits darum, die RechIssteIlung 

des zur ÜberieilUng vorgesehenen Personals möglichsl weilgehend zu sichern und 
zugleich das Terrain für künflig rein privatrechtliche Gestallungen der Arbeilsbezie­

hungen 7..U ebnen. Für die Angeslellten und Arbeiter bedeutet dies, daß sie entgegen 

der Begründung zum Gesetzentwurf für die Gründung der Deutsche Bahn AG" 
ihre RechIssteIlung als Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit der Privatisie­
rung verlieren, auch wenn die Tarifverträge 7.. unächst weitergelten. Die Beamlenver­

hältnisse bestehen hingegen zwingend weiter. Zum anderen geht es im Interesse der 

privatisierten Unternehmen um d ie Sicherung der Personalkontinuität. Die DBAG 

benötigt »unmittelbar bei Betriebsaufnahme das beim Bundeseisenbahnve rmögen 
vorhandene, erfahrene und ausgebildete Personal, und zwar in ausreichendem Um­
fang und mit der Gewähr einer möglichst dauerhaften Arbeitsleistung für die 

Gesellscha.ft. Andernfalls si nd die Zide einer effektiven Strukturreform nicht zu 

verwirklichen ... Der überwiegende Teil des Personals muß seine Arbeitsleistung bei 
der Gesellschaft 

unter Wahrung seiner Rechtsstdlung als Bundesbeamter (oder Arbeitnehmer im 

öffentlichen Dienst) 

möglichst auf Dauer und 
integriert in den Betriebsablauf 

erbringen können«.8) Die Überleitung des Personals, die ja keine Rücksicht auf einen 

evtl. entgegensIehenden Willen der Beschäftigten nimmt, liegt demnach im elemen­
taren Interesse der hierdurch begünstigten Privatunternehmen. In der Tat erlangen 
sie dadurch ungewöhnliche Stanvorteile. Sie ersparen sich die Kosten der Auswahl 

und Einstelluog der Arbeitskräfte, ihrer Qualifi"ierung und zahlen Ta rife wie für 
vergleichbare, neu eingestellte Arbeitnehmer: Ob damit gemeint iSI, daß die im öf­

fentlichen Dienst erheblichen Dienstalterszuschläge bei der Erstattung der Personal­
kosten an die Dienststelle entfallen, ist ungewiß . In jedem Fall handelt es sich 

insgesamt um eine außergewöhnliche personalwirtschafdiche Subventionierung der 

zu gründenden Privatunrernehmen. Diese wird zusätzlich dadurch gesteigert, daß 

der (rechnerische) Personalüberhang der DBAG auf dem Gebiet der ehemaligen 

79 BAG )1, 1I8 H. 
80 BVerwGE 69, )0) H.: vgl. auch ßVecwG v. I). H. '978, Buchhol. ,)8.) A § 76 PersVG r . 1. 

8t Vgl. hierzu ausführlich: T. Blanke, D. Sttrzd, Probleme der PersorlJlübericilung im F.1JlC einer Privausie· 
rung der Bundcsverw:l.ilung (Flugsicherung, Bahn und POSt), in: ArbuR H. 9/199), S. 265 Cf; (crner: dgl.. 
RechtSgutachten zu organi.~;Hions-, dienst- und per:ionalrechdichcn Fragen, die sich im Hinblick Jul die 
'I()n der Bundesregierung geplante Organi s'J tionsprivalisierung der DeutH:ncn Bundespost und ihrer 
Unternehmen auf der Grundlage einer Andc:rungdcs Are. 87 Abs. 1 S. I GG ergeben, erstattet im Aufrrag 
der DPG, unveröff" 199:1., S. 34 H. Zustimmend G. f. Schuppen, (Anm. 46), S. 1 I I f. U. Baltls, sieht da­
j;egcn in seinem Rechtsgutachten, (Anm.71), keine rechtlichen, sondern nur verwaltungstechnische 
Probl(.·mc. die kaum zu bcwaJrigen waren, S.7 I. 

8, Vgl. BR-Drs . ')'/9), S.84 -
S.l Ebd. 
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Deutschen Reichsbahn, der sich aus dem Veq(leich zur höhaen Produktivirät der 

Deutschen Bundesbahn ergibt, ebenso staatlich subventioniert wird wie eine infolge 
künftiger Rationalisierungsma.ßnahmen entstehende personelle Überbesetzung, die 

die Konsequenz der gesetzlichen wie tariflichen Unkündbarkeit der Bediensteten 
ist.S4 

3· Verj"assungswidrigkeit der Dienstleistungs-Zuweisung? 

Die beabsichtigte Einfügung der neuen Grundrechtsnormen der Art. '4Ja GG 

(Bahn) und 14Jb GG (Post) könnte verfassungsrechtlich dann bedenklich sein, wenn 

dem Art. JJ Abs·4 und 5 GG der Grundsatz. zu entnehmen wäre, daß ein Einsatz 

von Beamten zur Dienstleistung in Privatunternehmen gegen ihren Willen zwingend 

ausgeschlossen ist. Dies ist in der bereits erwähnten Entscheidung des Bundesver­
waltungsgerichts" sogar für den Fall einer ohne gesetzliche, gar grundgesetzliehe 

Rechtsgrundlage erfolgten Dienstleistungsüberlassung zwar als Grundsatz aufrecht­

erhalten, im Ergebnis jedoch verneint worden. Denn aufgrund der konkreten 
I'allgestaltung würden die Beamten weder in ihrem statusrechdichen noch in ihrem 

funktionellen Amt rechtswidrig beeinträchtigt.s6 Selbst wenn man ein subjektiv­
öffentliches Rechts des Beamten "am Amt« bejahen würde,s, müßte dieses seine 
Grenzen an der staatlichen Organisationsgewalt finden. Danach kann die öffentliche 

Hand jedenfalls im Bereich der Leistungsverwaltung weitgehend frei darüber be­

stlmmen , welche Rechtsform sie sich zur hfüllung ihrer Aufgaben bedient. Dies 
schließt auch die Wahl privatrechdicher Redltsformen ein. Der einzelne Beamte hat 

folglich weder einen Anspruch darauf, lediglich im Bereich der hoheitlichen Form 

der Staatsverwaltung eingesetzt zu werden, noch darauf, daß er seine dienstliche 

Tätigkeit in einer Verwaltungsorganisation ausübt, die in der form des öffentlichen 
Rechts organisiert ist. 

Für die weitergehende, hier in Aussicht genommene Zuweisung zu Unternehmen, 
die keine Staatsaufgabe mehr erfüllen und im Wege der Aufgabenprivatisierung »ma­

teriell « privatisiert werden sollen, fehlt es an rechtlichen Präjudizien. Bemerkenswert 
ist immerhin, daß namhafte Vertreter" der bislang herrschenden Beamtenrechtsdok­

trin in gutachterlichen Stellungnahmen dem parlamentarischen Gesetzgeber inso­

weit einen sehr großen Gcstaltungsspielrallm einräumen. Zumindest unter der 
Bedingung ciner entsprechenden grundgesetzlichen Sonderregelung seien danach 

aus Art.3J Abs·4 und 5 GG herrührende verfassungsrechtliche Bedenken nicht 
durchgreifend. Für die,e Auffa>sung spricht einerseits, daß die prinzipielle Ander­
barkeit der Beamtenanikel dc, Gundgesetzes von keiner Seite in Frage gesteUt wird, 

sofern nicht die Schran.ke des Art. 79 Abs. 3 G G - etwa in Gestalt des Rechtsstaats­
und Demokratieprinzips . tan~ien wird. Jeden fa lls im Bereich der Leistungsverwal­

wng muß es dem verfassllngsändernden Gesetzgeber möglich sein, darüber zu 
entscheiden, ob er diese Aufgaben in eigener Regie weiterführen will oder nicht. Das 

Personalrecht des öffentlichen Dienstes kann insoweit keine Privatisiemngssperre 
errichten, sonst liefe dies auf eine Fesselung an histOrisch überkommene Staats funk­

tionen hinaus. Das Personal- und Arbeitsrecht ist insoweit akzessorisch - es folgt der 

Rechtsform, zementiert diese aber nicht: Wenn die Verfassungsänderung des Art. 87 

84 Gesct'l.f,:mwurf 7.ur Grundunt; der DBAG. § 11 . ebd. S. ll . 

8) BVcrwG v. 7. 6. 1984 - E 69. ) O} rr. 
86 I'.bd. S. }06. 
87 JcdmfaHs nn Sinne eines Rechts auf o> unver:indenc und ungcschmalcn~ Ausubung der ubenragcncn 

thcnstljchcn Aufgaben« ist dies vom BVerfG Vernl..'lnl worden, vgl. r:: 4) . 282 . 

88 WIe Scholz (Fn. 46) und Baui.s (Fn. 52 und 71) . 
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Joo Abs. I GG zulässig ist, müssen auch die daraus resultierenden Änderungen des 

Art. 33 Abs.4 und 5 GG - jedenfalls grundsätzlich - zulässig sein. 
Andererseits ist evident, daß die zwangsweise Zuweisung von Beamten zur Dienst­
leistung in Privatuntemehmen eine Verkopplung miteinander unvereinbarer Rechts­
institute darstellt: Wenn der Staat sich privater RechtSformen bedient, so hat das 

Bundesverfassungsgericht jüngst in seiner Entscheidung vom 2 . 3. 1993 8
, zu r Verfas­

sungswidrigkeit des Beamteneinsatzes im Streik der Arbeiter und Angestellten des 

öffentlichen Dienstes betont, so darf er in diese nicht unter Rückgriff auf seine 

hoheitlichen Sonderbefugnisse intervenieren. Insoweit gilt das Prinzip der Konsi­
stenz der Rechtsformwahl. Man wird diesen Gedanken auch auf die Fälle übertragen 

können, in denen nicht der Staat sich privater Rechtsformen bedient, sondern staat­
liche Aufgaben insgesamt dem Regime des Privatrechts unterstellt. Hier verliert das 

Beamtenverhältnis und das Beamtenrecht jegliche Legitimationsgrundlage. Gleich­
wohl wird man auch aus der Tatsache, daß im Bereich der leistenden Verwaltung und 

speziell bei der Deutschen Bundespost ein hoher Beamtenanteu besteht und bis in 
die Mitte der 80er Jahre eine gezielte Verbeamtungspol.itik der Bundesregierung ver­
folgt wurde, keine substantielle, auch im Wege der Verfassungsänderung nicht zu 
überwindende Veränderungssperte gegenüber Privatisierungsmaßnahmen ableiten 

können. 

Allerdings müssen die beabsichtigten Regelungen - auch die Verfassungsänderungen 
- mit den tragenden Strukturen der Verfassungsordnung insgesamt kompatibel sein. 

Dies ist aber hinsichtlich der beabsichtigten Dienstleistungs-Zuweisung der Beamten 
dann nicht der Fall, wenn ibr weiterzufüh.render Beamtenstatus, wie dies der Regie­
rungsentwurf vorsielllr mit Grundrechtseinschränkungen verbunden bleibt, die für 

Arbeitnehmer anSOnsten n.icht gelten. Diese Grundrechtseinschränkungen rechtfer­

tigen sich verfassungsrechdich allein mit der besonderen, aus dem Funktionsvorbe­

halt des Art. 33 Abs.4 GG abgeleiteten Loyalitätsbindung dieser Statusgruppe des 
öffentlichen Dienstes gegenüber dem Dienstherrn bei der Erfüllung hoheitlicher 
Aufgaben. Diese verliert ihren Sinn, wenn der Beamte nicht mehr Staatsaufgaben 

wahrnimmt.9 ' Dem Dienst- und Treueverhä.ltnis, in dem der Beamte im Verhältnis 
zum Staat steht und aus dem sich das Streikverbot für Beamte sowie das Gebot zur 

Mäßigung und Zurückhaltung bei politischer Betätigung und der vollen Hingabe an 

den Beruf ergibt, wird die Basis entzogen, wenn der Beamte gezwungen wird, seine 
ArbeitSkraft einer rein privatnützig agierenden Aktiengesellschaft zur Verfügung zu 

stellen. Folglich wird man die Dienstleistungszuweisung der Beamten im Gegensatz 
zur Auffassung der Bundesregierung nicht in der Weise ausgestalten können, daß der 

besondere Pflichtcnstarus der Beamten unverändert erhalten bleibt. Dies wäre ein 
Verstoß gegen die jeweils einschlägigen Grundrechtsnormen - allen voran gegen 

Art. 9 Abs. 3 GG. Aus diesen Gründen ist die Verfassungskonformität der Personal­

überleitung nur gewährleistet, wenn das Beamtenrecht insoweit bereichsspezifisch 
reformiert wird. 

Diese Notwendigkeit blldete den Hintergrund für Überlegungen in SPD und Ge­

werkschaft, das von ihnen - aus Gründen der Sicherstellung des politisch verant­
wortüchen, staatlichen Einflusses - favorisierte organisationsrechtliche Alternativ­

modell der selbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts personalrechtlich zu 

kombinieren mit einer ohnehin schon lange angestrebten Reform des öffentlichen 
Dienstrechts. 

89 "uR '993, S. '50f. Az.' , BvR ,,,)/85' 
90 BR-Drs. ,), /9J, S.6). 
9' Vgl. hierzu F.-j. Peine (Anm. 45), S. 4'5 ff. 4)4' 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-3-278 - Generiert durch IP 216.73.216.254, am 18.06.2026, 09:39:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1993-3-278


4. Einheitliches Persona/rech, 

Die aus SPD und DPG hierzu gebildete Arbeitsgruppe forderte die Gestaltung eines 
»postspezifischen öffentlichen Dienstrechcs«,9> das sich nicht länger durch solche 
herkömmlichen Grundsätze des Berufsbeamtentums einengen lassen sollte, die den 
heutigen Anforderungen an staatliches Handeln nicht mehr entsprechen. Insbeson­
dere dürften sich Ausbildung, Arbeitsp latl.bewertung und Bezahlung niclH mehr 
starr an abstrakten Ämtern orientieren, weil Eignung, Befähigung und fachliche Lei­

stung sich nicht in Stellenkegelpyramiden kleiden ließen. 
Durch Veränderung der einschlägigen einfachgesetz lichen Bestimmungen sollte bei 
den drei Postunternehmen modellhaft ein »a n ei nheitlichen Grundsätzen orientiertes 
Dienstrecht auf der Grundlage der Tarifautonomie eingeführt werden, das 
- nicht mehr nach Arbeitern , Angestellten und Beamten unterscheidet, 

- den besonderen Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes - u. a. Funktionssicher-
heit, Grundrechtsbindung, Gemeinwohlorientierung - Rechnung zu tragen hat, 
durch ein gesetzliches Grundlagenrecht auf der Basis des Lebenszeit- und Versor­
gungsprinzips und durch tarifvertragliehe Gestaltung der Arbeits- und Einkom­
mensbedingungen zu regeln ist und 

- personalpolitische Freiräume zur Gewinnung von spezia lisie rten Fachleuten und 
Beschäftigten auch für Standorterfordernisse eröffnen kann.«9l 

Die Realisierung dieses Reformkonzepts, welche an die hierzu geführte Debatte der 
70er Jahre und die zwischenz.eitlich durch eine Fülle punktueller gesetzlicher Rege­
lungen erfolgte Veränderung des öffentlichen Dienstrechts anknüpft, dürfte freilich 
nach dem derzeitigen Stand der Postreform Il in weite Ferne gerückt sein. 

VIII. Die zweite Postreform: Ökonomisierung ohne Normativität 

Das dem Deregulierungsprogramm der Bundesregierung zugrunde liegende Prinzip: 
.. Gebt dem Markte, was des Marktes ist«, setz.t zu nehmend alle Bereiche staatlich 
dominierter gese llschaftlicher (wirrschaftlicher, sozia ler, kultureller lind politi scher) 
Reproduktion unter Legitimationsd ruc k. Sie we rden gezwungen, sich nach Krite­
rien ökonomischer Effizienz. bewerten zu lassen. Gegen solchen ökonomischen 
Imperialjsmus ist unter allfälligen Bedingungen von Knappheit im Prinzip nichts 
einzuwenden : Auch für die öffentlichen Haushalte gilt die Maxime sparsamer Mit­
telverwendung und die Kontrolle ihrer Einhaltung durch Aufsichtsbehörden und 
Rechnungshof. Fraglich erscheint jedoch, welchen Rang die Kriterien ökonomischer 
Rationalität in den untersch iedlichen gesellschaftlichen Funktionssystemen einneh­
men sollen und können. Unterstellen wir der Einfachheit halber, daß die privatrecht­
liehen Organisationsformen, die entsprechend ihren unterschiedlichen w·irrschaftli­
ehen funktionen und betrieblichen Dimensionen schon in sich hochgradig 
differenziert sind , eine insgesamt angemessene Breite von Organisationstypen be­
reithalten, die ökonomisch effizientes Handeln unter dem Primat knapper Ressour­
cenbewirtschaftung und der Minimierung von Transaktionskosten erlauben . Zu 
fragen bleibt dann aber immer noch: Für welche gesellschaftlichen Funktionsberci-

92 Vgl. hlcrl,U und z.u den foll;l·ndcn Zi taten E. Wehner, ZTR 1992, S, 456ff., 458. 
93 Vgl. Th. Blankl', D. Sterl.eI, Vorschlage: rur ('in bereichsspt:z.iflsches einheitliches offen thches Dienstrecht 

bei den als Anstalten des orfenthchen Rechts gcfuhrten Un(trnchmcn der Deutschen Bundespost , GUt­
achten. erstanet im Auftrag d~r DPG, unverof-f., 1991. 

3 01 
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302 ehe ist dieses Primat Icgitimerweise das dominante Kriterium? Lassen sich alle 
sozialen Leistungen in ökonomische Rentabilitätskalküle übersetzen? Wieviel sind 

normative Standards - Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Angemcssenheit, Fairneß, 
Vertrauen, Sicherheit, Unversehrtheit und die ihnen dien enden institutionellen Ar­
rangements wie D emokratie, Sozialstaat, Mitbestimmung, Minderheitenschutz, Pu­

blizität ete. - wert) 
Was also ist mit anderen Worten "des Marktes «, damit es ihm gegeben werde? Er­

sichtlich ist es nicht aUes, und nicht in allen Län dern das Gleiche. Nationale 
Traditionen, ihre Besonderbeiten und die spezifischen Bedingungen ihrer ökonomi­
schen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung haben ihren Niederschlag 

in je unterschiedlichen Ausprägungen des »Mischungsverhältnisses« von Staat und 
Markt gefunden. Soziologisch formuliert: Das »spezifische Gewicht« der Mechanis­
men der kulturell-sozialen Reproduktion, der normativ fundierten Sozialintegra­

tion, und der pol.itisch-ökonomischen Reproduktion, der über die Medien Geld und 

Macht geSteuerten Systemintegration, und ihr wec hselsei tiges Verhältnis variiert von 
Land zu Land. Sie sind ihrerseits kulturell überformt und lassen sich, allen Patentre­
zepten und Dogmen der Chicagoer Schule und der Politik der Weltbank zum Trotz, 
nicht über einen Leisten schlagen. Methodisch ziehen wir aus diesem Befund folgen­

den Schluß: Schlichte» Vorfahrrsregeln « zugunsten oder zulasten von Staat oder 

Markt werden dem Problem nicht gerecht lind führen in die Irre. Aus dem Dilemma 
von Staats- und Marktversagen gibt es keinen einfachen Ausweg. Auch die Philoso­

phie von Einbahnstraßen in Richtung Markt ist , wie der publizistische und politische 
Katzenjammer über die Folgen der Privatisierung von Funk und Fernsehen in der 

Bundesrepublik zeigt, notorisch begleitet vo n Enttäuschungen, daß man dies alles so 
nicht gewollt habe. 

Im politi schen Raum haben verfassungsrechtliche Organisatio nsnormen die Quasi ­

Funktion von Beweislastregeln: Sie schützen den st.,us quo. Wer sie ändern will, 
muß qualifizierte Mehrheiten im Parlament gewinnen. Wegen der für Verfassungsän­

derungen geforderten Zweidrittelmehrheit läßt sich die Zustimmung der Opposition 

nur erzielen, wenn diese sich dem Gewicht der Argumente nicht länger entziehen 

kann . Legitimationsbedürftig ist folglich jed e verfassungsrelevante (An. 87 Abs . I 
GG) Änderung des überkommenen Abgrenzungsverhältnisses VOn Staat und Markt 
und die damit einhergehende Verschiebung des Primats von Ökonomie oder staatli­

cher Verantwortung: Im Kern geht es bei de r Privatisierung der Post um die f rage, 
ob wir anstelle einer (unter soziabtaatlichen Versorgungs-, Sicherheits- und Vertei­

lungsaspektcn) »gerechten« Post eine (nach Marktkriterien, und zwar nicht nur im 

nationalen, sondern im internationalen Maßstab) besonders .. Iei slllngsfähige« POSt 
wollen. Präzis entlang dieser Scheidelinie lassen sich die Argumente sortieren, die 
Befürworter und Gegner der erneuten POSt reform ins Feld führen. 

Warum aber kam die Debatte überhaupt auf' Die deutsche Post hat insgesam t gut?', 

im internationalen Vergleich sogar ausgezeichnet funktioniert. Sie war schnell und 

zuverlässig, der Service akzeptabel und preiswert, die Gebühren infolge interne r 

Quersubvention einheitlich und moderat. Darüber hinaus warf die Telekom nicht 

unerhebliche Gewinne ab, die dem Bund eshaushalt zugute kamen. Funktionsmängel 
waren es also nicht, die nach einer Neubestimmung der Organisationsfornl dräng­
ten. 

94 Vgl. Sc,hurdt, D as Sozillwes,:n der DeutsChen Bundespost untcr besonderer ß CTucksichligung der neuen 
Posts lr'uklur, ZTR 1992, S. J H. und 47 f. , II\sbes. S. 53 f. Oll:: Teleko lll Sicht <las auch so : Sie Wirbt 111 einer 
Anzeige d:lnm, daß . das dcuuchc Telefonnet z mchl nu r eines der bCli: t:lllSgeb~uten der Welt, sondern 
eines ihrer modernsten .. 1St , FAZ \'. ' 7. 6, 1993 . 
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Den Anstoß hierzu gaben vielmehr die rapiden technologischen Entwicklungen auf 

dem Gebiet der Telekommunikation. Solange die Übertragungswege knapp, die 
Transporte von Nachrichten entsprechend teucr waren, bedurfte es der staatlichcn 

Organisation und Kontrolle einer angemc~'l'nen Versorgung und Preisbildung: Der 

Mangel der Knappheit sollte nicht noch , ~<·s tri ~ert werden durch die Ungerechtigkeit 

der marktmäßigen Verteilung. Hinzu kaOl~1l staatliche Eigeninteressen an einern un­

gehinderten (und weitgehend unkontrollierten) Zugriff auf die knappen Kommuni­
kationsmedien aus militärischen und sicherheitspolitischen Gründen. Diese Motive 

standen bei der Verstaatlichung der POSt und des Telekommunikationswesens - ne­

ben fiskalischen Interessen - im Vordergrund . Kodifiziert wurden sie in Gestalt der 

Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeit des Bundes, ergänzt durch verfas­

sungsrechrliche Versorgungsgebote und komplementire grundrechtliche Schutzbe­

stimmungen zugunsten der kommunizierenden Bürger (in Form des Brief-, PoSt­
und Fernmeldegeheimnisses). 

Vor dem Hintergrund dieser Entstehungsgeschichte des staatlichen Postmonopols 

erklärt sich, warum es in Zeiten der technologischen Revolution auf dem Informa­
tions- und Kommunikationssektor ins Wanken geraten mußte und weltweit auf 

breiter Front Privatisierungsmaßnahmen ergriffen wurden. Die Vervielfachung der 

Netzkapazitäten erlaubt eine Pluralisierung der Telekommunikationsdienste, die 

Spe7.ialisierung von Netzen (für Betriebe und Verwaltungen, für Mobilfunk etc.) und 

konkurrierende Netzbetreiber: Dem hat die erste Postreform von r989 und die Pra­

xis der Lizenzvergabe durch den Bundespostminister mit der Privatisierung des 

Diensteangebots, von dem nur wenige Monopoldienste ausgenommen blieben, und 
der Zulassung privater Betreiber fiir Spezialnetze Rechnung zu tragen versucht. 

Warum aber sollte eine Politik von Mark,öffnung und Wettbewerb hierbei stehen 

bleiben und nich, auch die konsequente Privacisierung oller Post- und Telekommu­
nikationsleiscungen, von der Infrascruktur bis hin zu den Diensten anstreben? Dafür 

gäbe es in der Tat dann keinen Grund, wenn die Legitimacion der Staacsfunkcion Post 
lind Telekommunikation sich allein aus der zunebmend bedeu,ungslos werdenden 
No,wendigkeit der Kn appheitsregulierung ergäbe. Wo sich neuartige, in ihrer Viel­

falt kaum absehbare MöglichkeitsspieJräume auftun, beginnt das Regime von Mark, 

und We[[bewerb als Emdeckungsverfahren von und fiir zahlungskräfcige Bedürf­

nisse, vOn lind für konkurrierende Kapicalanlcger. Es sind im wesentlichen vier 

Argumente, die auS unserer Sich, gegen eine vollständige Auslieferung des Post- und 
Telekommunikationsbereichs an den Markt und für die Beibehaltung einer öffentli­
cben, unter normariven Gesichcspunk,en anspruchsvollen Steuerungsmöglichkeit 

sprechen : 

I. Kommunikation isc keine Ware wie jede andere. Auch wenn die .Übermi[[lung 

von Nachrichten« längst zum Geschäft kommerzieller Anbie,er und Nachfrager 

geworden ist, bleiben Brief- und Telefonverkehr die elementare Form der räumlich 
distanzierten, nicht präsenten Versrändigung zwischen den Individuen. Der Charak­

ter dieser Verständigung ist " privat«, "persönlich«. Er isc Ausdruck der Unverwech­

selbarkeit einer Biographie, authentische und verletzliche Äußerung eines Subjekts. 
Die Medien der Übertragung dieser Kommunika,ion fungieren als Netzwerke der 

lcbensweldiehen Scrukwren einer Gesellschaft und bedürfen als solche des gleichen 
Sehu,zes wie die fundamentalen Freiräume der Emfaltung von Subjektivität. Die 

Gewährleis,ung dieses Schmzes isc eine genuin öffendiche Aufgabe. 

2. Die Teilhabe und Teilnahme an den Netzwerken der Kommunikation ist ein 
Rech" welches allen Personen, nich, nur den Staatsbürgern zustehe. Weil sich Per­

sönlichkeit nur in intersubjektiven Beziehungen bilde, und realisiere, muß jeder in 

gleicher Weise Zugang zu diesen Kommunikationsmedien haben. Diesem Inklu-

JO} 
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sionsprinzip wird die Asymmetrie der marktmäßigen Verteilung nicht gerecht. Es 

bedarf vielmehr eines staatlichen Infrastruktur- und Versorgungsauftrages, der die 
diskriminierenden Allokationsmechanismen des Marktes konterkariert. 

3. Die Forderung nach Privatisierung der Postunternehmen folgt einer Logik, die 
den bekanntesten Exponenten der Kapitalismuskritik beerbt: Der Marx'schen Theo­

rie der Abfolge der Gesellschaftsformationen zufolge geht die Umwälzung der 

gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse zurück auf die Sprengkraft der Entfal­
tung der Produktivkräfte. Das "Produktionsverhältnis« Post und Telekommunika­

tion ist institutionell gcfaGt in den Strukturen des öffentlichen Dienstrechts. Ein 
Abstreifen dieser »Fesseln« soll gewährleisten, daß sich die technologische Entwick­
lungsdynamik ungehindert Bahn brechen kann. 

Gegen das Marx'sche Theorem ist zu recht eingewandt worden, daß es einer mecha­

nistischen Sicht sozialen Wandels verhaftet ist: Gesellschaftliche Lernprozesse, die 
für evolutionäre Veränderungen folgen reich sind, sind nicht exklusiv beschränkt auf 

den Bereich von Arbeit und Produktion, die Sphäre des instrumentellen Handeins. 
Im Gegenteil: Revolutionen gehen Lernprozesse im Bereich der kulturell-sozialen 
Integration voraus, sie werden im Namen normativer Postulate geführt. Ob und 
inwieweit technologischen Veränderungen gesellschaftlich Raum gegeben werden 

soll und darf, ist längst zur Schicksalsfrage der modernen Zivilisation geworden - der 
Verselbständigung des »wissenschaftlich-technischen J:ortSehritts« nicht blind zu 

folgen, ist die zentrale Aufgabe gesellschaftlicher Zukunftsgestaltung. 
Gegenüber der Automatik der Produktivkraftentfaltung und der Verwertungsdyna­
mix des anlageinteressierten Kapitals gilt es, die normativen Ansprüche verantwort­

licher Gesellschaftsgestaltung stets erneut zur Geltung zu bringen. Dabei ist im 

Bereich von Post und Telekommunikation nicht nur der Sensibilität der» Ware Kom­

munikation« Rechnung zu tragen. Es scheint uns durchaus legitim, auch das als 
öffentlicher Dienst ausgestaltete öffentliche "Produktionsverhältnis« selbst darauf­
hin zu befragen, inwieweit es Elemente enthält, die normativ schützenswert 

sind. 

Hierbei muß man nicht den Apologeten des Berufsbeamtentums das Wort reden. 

Wie tönern deren scheinbar eherne Grundsätze waren, beweist die Prinzipienlosig­
keit, mit der sie der aktuell opportunen Flucht von der Staatsfahne flankendeckung 

geben. Damit wird die Chance, die verkrusteten Strukturen der Rechtsverhältnisse 
des öffentlichen Dienstes in Richtung auf einen verantwortungsvoLlen, an einheitli­

chen Grundsätzen orientierten "Zivildienst« zu reformieren und die bürokratische 
Spreu vom arbeitsrechtlichen Weizen zu trennen, abermals unterlaufen. 

4. Werden die Privatisierungsvorhaben von POSt und Bahn realisiert, dann bedeutet 
dieser Wechsel vom öffentlichen zum privaten Arbeitgeber schon in mittelfristiger 

Perspektive eine rapide Einbuße an arbeitsrechtlichen Schutzstandards. Das Heraus­

brechen dieses quantitativ bedeutendsten Teils aus dem öffentlic.hen Dienst wird für 

die Entwicklung des Arbeitsrechts insgesamt nicht ohne Folgen sein. Denn die dort 

teils gesetzlich geschaffenen, teils tariflich erkämpften Beschäftigungsverhältnisse 
besaßen und besitzen für das Arbeitsrecht im Bereich der privaten Wirtschaft eine 

Orientierungsfunktion : Einerseits ist innerhalb des öffentlichen Dienstes eine An­
gleichungstendenz der Rechtsverhältnisse der Beamten sowie der Arbeiter und 

Angestellten unverkennbar.9l Andererseits ergab sich eine Wechselwirkung zu den 

Entwicklungen des Arbeitsrechts in der Privatwirtschaft erstens durch die Wahlmög-

95 Vgl. Hoffmann, DIe wechselseitige Bcclnllussung J~s Bt';"tm~cnrcch($ und des Rech[, der Tarifkraftc Im 

offendichen Dit'llsr, ZTR 1992, S, 54[(. 
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lichkeit zwischen einer Anstellung im öffentlichen Dienst oder im Bereich der 
privaten Wirtschaft und zweitens durch die Koordinierung der gewerkschaftlichen 
Tarifpol itik . 
Ein drastisches Schrumpfen des Sektors des öffentlichen Dienstes läßt befürchten, 
dall sich die Ausstrahlungskrafr seiner sozialen Basisnormen des Lebenszeit- und 
Versorgungsprinzips erheblich reduzieren wird. Zwar lällt sich mit guten Gründen 
die Eignung dieser Prinzipien für die Gestaltung privatwinschaftlicher Arbeits­
rechtsbeziehungen in Frage stellen. Ökonomisches Handeln in Marktgesellschaften 
findet unter Ungewillheitsbedingungen statt, die in den internen Vertragsbeziehun­
gen nicht negiert werden können. Damit ist freilich nicht schon die Lösung, sondern 
erSt das Problem benannt, so lange nicht die Legitimität des Lebenszeit- und Versor­
gungsprinzips kategorisch in Zweifel gezogen wird. Soweit wir sehen, geschieht dies 
immer nur in Kontexten, die entweder im Hinblick auf individualvertragliche Kom­
pensationsmöglichkeiten unproblematisch sind (wie für das gehobene Management 
im priva ten und öffentlichen Dienst, Universitätsprofessoren Ctc.) oder Geltung nur 
für andere beanspruchen: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nicht das Prinzip 
rechtlicher Stabilisierung und Absicherung von Beschäftigungsverhältnissen als sol­
ches ist st rei tig, sondern die Art und Weise seiner Implementation. Der Druck, 
hierfür Mittelwege, Alternativen lind Zwischenlösungen zu finden, wird aber erheb­
li ch davon bee influßt , wie verbreitet und normativ akzeptiert die unter diesen 
Kriterien privilegierten Beschäftigungsverhältnisse in einer Gesellschaft sind. 
Neubestimmungen der Gewichtsverteilung zwischen Staat und Markt sind folglich 

weder verteil ungs- noch sozialpoli tisch kostenneutra!. Auch d ie "neue Gelassen­
heit«, mit der die erstaun lichen Leis tungen der Marktvergesellschaftung betrachtet 
werden, kommt an der Einsicht nicht vorbei, daß "gerade unter dem Gesichtspunkt 
notwendiger und wünschenswerter sozialökonomischer Veränderungen ... für den 
spezifisch Staatlichen Modus der Einwirkung der Gesellschaft auf sich selbst kein 
glaubwürdiger Ersatz in Sicht« ist,6 Am Schicksal der zweiten Postrelorm wird sich 
erweisen, ob die für das 2O.Jahrhundert zielführende Idee der Sozialstaadichkeit 
noch genügend virulent ist, um ökonomischen Imperativen nicht ersatzlos Platz zu 
machen, sondern ihnen einen ledigli ch gleichberechtigten Rang neben normativen 
Imperativen zuzu\veisen. 

96 C. Offe, Die Sta:lCStheorie :tuf der Suche n:lch ihrem Geg.eo.$t:lnd, 1.0 : Th. Ellwein (Hr.'ig.), Jlhrbuch zur 
StlJ.tS.- und Vcrwaitungswissenscha(t. Bd. I, 1987. S. lOS' ff. ; "gI. auch G. F. Schuppert, Zur Neubelebung 
der St:l.alsJiskuss ion: Fm7.aubcl'ung des SlJ.;ltes öder .. Bringing The St,ne Back In ? .. , in: Ocr Staal, 1939, 
S. 9' Ff. 
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